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Abchasien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). -
Resolution 1036(1996) vom 12. Januar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Re

solutionen, insbesondere der Resolution 993 
(1995) vom 12. Mai 1995. 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 2. Januar 1996 (S/1996/5). 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit Geor
giens, 

- betonend, daß die Parteien unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und mit Hil
fe der Russischen Föderation als Vermittler 
verstärkte Anstrengungen unternehmen müs
sen, um bald eine umfassende politische Rege
lung des Konflikts herbeizuführen, namentlich 
auch im Hinblick auf den politischen Status 
Abchasiens, unter voller Achtung der Souverä
nität und der territorialen Unversehrtheit der 
Republik Georgien, 

- feststellend, daß im November 1995 in Georgi
en Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ab
gehalten wurden, und der Hoffnung Ausdruck 
verleihend, daß diese Wahlen einen positiven 
Beitrag zur Herbeiführung einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts in Abchasi
en (Georgien) leisten werden, 

- sowie in Bekräftigung des Rechts aller von 
dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Ver
triebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heim
stätten im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem Vierparteienübereinkommen vom 
14. April 1994 über die freiwillige Rückkehr 
der Flüchtlinge und Vertriebenen (S/1994/397. 
Anhang II), 

- unter Mißbilligung der anhaltenden Obstrukti
on dieser Rückkehr durch die abchasischen 
Behörden, 

- zutiefst besorgt über die Verschlechterung der 
humanitären Situation, insbesondere in der Re
gion von Gali. in der noch immer keine siche
ren Bedingungen herrschen, 

- sowie zutiefst besorgt über die Zunahme der 
Gewalt und die Tötungen, die in den unter der 
Kontrolle der abchasischen Seite stehenden 
Gebieten begangen werden und von denen in 
dem Schreiben des Ständigen Vertreters Geor
giens bei den Vereinten Nationen vom 8. Janu
ar 1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/9) berichtet wird, 

- unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des 
Budapester Gipfeltreffens der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(S/1994/1435, Anhang) zur Situation in Ab
chasien (Georgien), 

- erneut erklärend, daß die Parteien das huma
nitäre Völkerrecht strikt einzuhalten haben, 

- im Hinblick darauf, daß die Parteien das Mos
kauer Übereinkommen vom 14. Mai 1994 
über eine Waffenruhe und die Truppenentflech

tung (S/1994/583, Anhang I) mit Unterstützung 
der Friedenstruppen der Gemeinschaft Unab
hängiger Staaten (GUS) und der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien 
(UNOMIG) insgesamt geachtet haben, 

- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über die 
enge Zusammenarbeit und Koordinierung zwi
schen der UNOMIG und der GUS-Friedens
truppe bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Auftrags und mit dem Ausdruck seiner Aner
kennung für den Beitrag, den beide zur Stabili
sierung der Situation in der Konfliktzone gelei
stet haben, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die 
Sicherheit des Personals der UNOMIG und der 
GUS und unter Betonung der Bedeutung, die er 
der Bewegungsfreiheit dieses Personals hei
mißt, 

- feststellend, daß sich das bevorstehende Tref
fen des Rates der Staatschefs der GUS, das am 
19. Januar 1996 in Moskau abgehalten werden 
soll, mit der Verlängerung des Mandats der 
GUS-Friedenstruppe befassen wird, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
2. Januar 1996; 

2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Aus
druck, daß die Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden Regelung des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten 
Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

3. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs um die 
Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung des Konflikts, namentlich was den 
politischen Status Abchasiens betrifft, unter 
voller Achtung der Souveränität und territoria
len Unversehrtheit Georgiens, sowie für die 
Bemühungen, die die Russische Föderation in 
ihrer Eigenschaft als Vermittler unternimmt, 
um die Suche nach einer friedlichen Regelung 
des Konflikts zu intensivieren, und ermutigt 
den Generalsekretär, seine Bemühungen mit 
Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler 
und mit Unterstützung der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OS
ZE) zu diesem Zweck fortzusetzen; 

4. fordert die Parteien, insbesondere die abcha-
sische Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen 
maßgebliche Fortschritte zur Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung zu er
zielen, und fordert sie ferner auf, bei den 
Bemühungen, die der Generalsekretär mit Hil
le der Russischen Föderation als Vermittler un
ternimmt, voll zu kooperieren; 

5. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß 
der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen durch die Annahme eines Zeit
plans, der auf dem vom Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, erheblich be
schleunigt, und verlangt ferner, daß sie die Si
cherheit der sich bereits in dem Gebiet befin
denden von selbst zurückgekehrten Personen 
gewährleistet und ihren Status im Einklang mit 
dem Vierparteienübereinkommen regelt; 

6. fordert die abchasische Seite in diesem Zusam
menhang auf, als ein erster Schritt die sichere 

und würdige Rückkehr der Flüchtlinge und Ver
triebenen in die Region von Gali zu fördern: 

7. verurteilt die ethnisch motivierten Tötungen 
und die fortgesetzten Menschenrechtsverlet
zungen, die in Abchasien (Georgien) begangen 
werden, und fordert die abchasische Seite auf, 
die Sicherheit aller Personen in den unter ihrer 
Kontrolle stehenden Gebieten zu gewähr
leisten; 

8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit 
mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstrup
pe zu verbessern, um ein sicheres Umfeld für 
die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
zu schaffen, und fordert sie außerdem auf, 
ihren Verpflichtungen in bezug auf die Sicher
heit und Bewegungsfreiheit des gesamten Per
sonals der Vereinten Nationen und der GUS 
sowie in bezug auf die Inspektion der Lager
stätten für schwere Waffen durch die UNO
MIG nachzukommen; 

9. begrüßt die von der UNOMIG und der GUS-
Friedenstruppe in der Region von Gali getrof
fenen zusätzlichen Maßnahmen, die auf die 
Verbesserung der Voraussetzungen für die si
chere und geordnete Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen gerichtet sind, sowie alle ge
eigneten Maßnahmen, die in dieser Hinsicht er
griffen werden: 

10. bekundet seine volle Unterstützung für die 
Ausarbeitung eines konkreten Programms zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte 
in Abchasien (Georgien), wie in dem Bericht 
des Generalsekretärs vom 2. Januar 1996 be
schrieben, und fordert die abchasischen Behör
den auf, bei den diesbezüglichen Bemühungen 
voll zu kooperieren; 

1 1. beschließt, das Mandat der UNOMIG um ei
nen weiteren, am 12. Juli 1996 auslaufenden 
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer 
Überprüfung des Mandats der UNOMIG 
durch den Rat für den Fall, daß im Mandat 
der GUS-Friedenstruppe Änderungen vorge
nommen werden; 

12. ermutigt die Staaten erneut. Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des am 14. Mai 1994 in Moskau 
unterzeichneten Übereinkommens über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Zwecke, einschließ
lich der Minenräumung, zu leisten, wie von 
den Gebern bestimmt; 

13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die
ser Resolution über alle Aspekte der Situation in 
Abchasien (Georgien) Bericht zu erstatten, na
mentlich auch über die Tätigkeit der UNOMIG: 

14. besehließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 25. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/20) 

Auf der 3658. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. 
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April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Georgien< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Zwischenbericht des 
Generalsekretärs vom 15. April 1996 betreffend 
die Situation in Abchasien (Georgien) (S/1996/ 
284) geprüft. Außerdem hat er mit Genugtuung 
das Schreiben der Regierung Georgiens (S/1996/ 
165) und die darin enthaltenen Vorschläge betref
fend den politischen Status Abchasiens zur Kennt
nis genommen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit tiefer Besorgnis fest, 
daß es den Parteien noch immer nicht gelungen ist, 
eine umfassende politische Regelung herbeizu
führen. Er stellt außerdem fest, daß dies schädliche 
Auswirkungen auf die humanitäre Lage und auf 
die wirtschaftliche Entwicklung der Region hat. Er 
fordert die Parteien, insbesondere die abchasische 
Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maßgebli
che Fortschritte herbeizuführen. 
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine rückhalt
lose Unterstützung für die Bemühungen des Gene
ralsekretärs, seines Sonderabgesandten und der 
Russischen Föderation als Vermittler um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Rege
lung des Konflikts, namentlich was den politi
schen Status Abchasiens betrifft, unter Achtung 
der Souveränität und der territorialen Unversehrt
heit Georgiens. Der Rat betont, daß die Parteien 
selbst die Hauptverantwortung für die Her
beiführung einer umfassenden politischen Rege
lung tragen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die 
die Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) zur Unterstützung einer solchen 
umfassenden politischen Regelung unternommen 
haben, wie aus Anhang IV des Dokuments 
S/1996/74 hervorgeht. 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor tief darüber be
sorgt, daß die abchasischen Behörden die Rück
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen weiter be
hindern, was völlig unannehmbar ist. 
Der Sicherheitsrat bekundet dem Generalsekretär 
seine Unterstützung für die Bemühungen, die er 
unternimmt, um Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Einhaltung der Menschenrechte in der Region 
/I i finden, die ein fester Bestandteil der Bemühun
gen um eine umfassende politische Regelung 
sind. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem wich
tigen Beitrag der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien (UNOMIG) und der Ge
meinsamen GUS-Friedenstruppen zur Stabilisie
rung der Situation in der Konfliktzone. Der Rat er
innert daran, daß er die Mitgliedstaaten ermutigt 
hat, Beiträge in Form von Barzahlungen oder 
Sachleistungen an den freiwilligen Fonds zur Un
terstützung der Durchführung des Übereinkom
mens über eine Waffenruhe und die Truppenent
flechtung und/oder für humanitäre Zwecke, 
einschließlich der Minenräumung, zu leisten. Er 
begrüßt die in dem Bericht des Generalsekretärs 
genannten Beiträge. 
Der Sicherheitsrat ist jedoch zutiefst besorgt über 
die Verschlechterung der Sicherheitsbedingungen 
in der Region von Gali, was schädliche Auswir
kungen auf die Fähigkeit der UNOMIG hat, ihren 
auftragsgemäßen Aufgaben nachzukommen. Der 
Rat verurteilt die Verlegung von Minen in der Re
gion von Gali, die zu Verlusten an Menschenleben, 
darunter auch eines Militärbeobachters der UNO
MIG, geführt hat. Das Verlegen von Minen muß 
aufhören. Der Rat fordert die Parteien auf, alles in 
ihrer Macht Stehende zu tun, um es zu verhindern. 

Der Rat betont, daß die internationale Gemein
schaft nur dann behilflich sein kann, wenn die Par
teien ihre volle Zusammenarbeit unter Beweis stel
len und insbesondere ihren Verpflichtungen in be
zug auf die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit 
des internationalen Personals nachkommen. 
Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär, ihn 
auch weiterhin über die Situation unterrichtet zu 
halten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien (UNOMIG). -
Resolution 1065(1996) vom 12. Juli 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Re

solutionen, insbesondere der Resolution 1036 
(1996) vom 12. Januar 1996, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 1. Juli 1996 (S/1996/507 und 
Add.l), 

- mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Par
teien ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
Grund der unnachgiebigen Haltung der abcha
sischen Seite nach wie vor nicht beigelegt ha
ben, und betonend, daß sie unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen und mit Hil
fe der Russischen Föderation als Vermittler un
verzüglich verstärkte Anstrengungen unter
nehmen müssen, um eine baldige und umfas
sende politische Regelung des Konflikts her
beizuführen, namentlich auch im Hinblick auf 
den politischen Status Abchasiens innerhalb 
des Staates Georgien, unter voller Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrt
heit der Republik Georgien, 

- erneut erklärend, daß die Parteien die Men
schenrechte strikt einzuhalten haben, und mit 
dem Ausdruck seiner Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden politischen Re
gelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung 
dieser Rechte zu finden, 

- im Hinblick darauf, daß die Parteien das Mos
kauerübereinkommen vom 14. Mai 1994 über 
eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
(S/1994/583, Anhang I) mit Unterstützung der 
Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS-Friedens
truppe) und der Beobachtermission der Verein
ten Nationen in Georgien (UNOMIG) insge
samt geachtet haben, 

- mit Lob für den Beitrag, den die UNOMIG und 
die GUS-Friedenstruppe zur Stabilisierung der 
Lage in der Konfliktzone geleistet haben, und 
unter Betonung der Wichtigkeit der weiteren 
engen Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres je
weiligen Mandats, 

- zutiefst besorgt über die Verschlechterung der 
Sicherheitsbedingungen in der Region von Ga
li und der Sicherheit der örtlichen Bevölke
rung, der Flüchtlinge und Vertriebenen, die in 
die Region zurückkehren, sowie des Personals 
der UNOMIG und der GUS-Friedenstruppe, 

- die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit 
der internationalen Gemeinschaft, ihnen be
hilflich zu sein, vom politischen Willen der 
Parteien, den Konflikt im Wege des Dialogs 
und des gegenseitigen Entgegenkommens bei
zulegen, und von ihrer vollen Zusammenarbeit 
mit der UNOMIG und der GUS-Friedenstrup

pe abhängt, namentlich von der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des internationalen Perso
nals, 

- Kenntnis nehmend von dem Beschluß der 
Staatschefs der GUS vom 17. Mai 1996 (S/ 
1996/371, Anhang I), 

- feststellend, daß die Staatschefs der GUS eine 
Verlängerung des Mandats der GUS-Friedens
truppe über den 19. Juli 1996 hinaus prüfen 
werden, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Juli 1996; 

2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Aus
druck, daß die Bemühungen um die Her
beiführung einer umfassenden Regelung des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten 
Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens in
nerhalb seiner international anerkannten Gren
zen und für die Notwendigkeit, den Status Ab
chasiens in strenger Übereinstimmung mit die
sen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht 
die Unannehmbarkeit jeglicher Handlung der 
abchasischen Führung, die diesen Grundsätzen 
zuwiderläuft; 

4. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für 
die Bemühungen des Generalsekretärs und sei
nes Sonderabgesandten um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung des 
Konflikts, namentlich was den politischen Sta
tus Abchasiens innerhalb des Staates Georgien 
betrifft, unter voller Achtung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit Georgiens, so
wie für die Bemühungen, die die Russische Fö
deration in ihrer Eigenschaft als Vermittler un
ternimmt, um die Suche nach einer friedlichen 
Regelung des Konflikts weiter zu intensivie
ren, und ermutigt den Generalsekretär, seine 
Bemühungen mit Hilfe der Russischen Födera
tion als Vermittler und mit Unterstützung der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa (OSZE) zu diesem Zweck zu 
verstärken; 

5. fordert die Parteien, insbesondere die abcha
sische Seite, auf, ohne weitere Verzögerung 
maßgebliche Fortschritte zur Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung zu er
zielen, und fordert sie ferner auf, bei den 
Bemühungen, die der Generalsekretär mit Hil
fe der Russischen Föderation als Vermittler un
ternimmt, voll zu kooperieren; 

6. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt be
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf si
chere Rückkehr an ihre Heimstätten im Ein
klang mit dem Völkerrecht und gemäß dem 
Vierparteienübereinkommen vom 14. April 
1994 über die freiwillige Rückkehr der Flücht
linge und Vertriebenen (S/1994/397, Anhang 
II), verurteilt die anhaltende Obstruktion dieser 
Rückkehr durch die abchasische Seite und be
tont, daß es unannehmbar ist, wenn die Rück
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen mit der 
Frage des politischen Status Abchasiens (Geor
gien) verknüpft wird; 

7. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß 
der freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und 
Vertriebenen unverzüglich und ohne Vorbe
dingungen erheblich beschleunigt, insbesonde
re durch die Annahme eines Zeitplans, der auf 
dem vom Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) 
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und verlangt 
ferner, daß sie die Sicherheit der bereits in dem 
Gebiet befindlichen, von sich aus zurückge-
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kehrten Personen gewährleistet und ihren Sta
tus in Zusammenarbeit mit dem UNHCR und 
im Einklang mit dem Vierparteienübereinkom
men regelt, insbesondere in der Region von 
Gali; 

8. verweist auf die Schlußfolgerungen des Buda
pester Gipfeltreffens der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(S/1994/1435, Anhang) zur Situation in Ab-
chasien (Georgien) und bekräftigt die Unan-
nehmbarkeit der sich aus dem Konflikt erge
benden demographisehen Veränderungen; 

9. verurteilt ethnisch motivierte Tötungen und 
sonstige ethnisch bedingte Gewalthandlungen; 

10. verurteilt die Verlegung von Minen in der Re
gion von Gali, was bereits zu mehreren Toten 
und Verletzten unter der Zivilbevölkerung und 
unter den Friedenssicherungskräften und Be
obachtern der internationalen Gemeinschaft 
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Verle
gen von Minen zu verhindern und mit der UN-
OMIG und der GUS-Friedenstruppe voll zu
sammenzuarbeiten, um so ihrer Verpflichtung 
zur Gewährleistung der Sicherheit und der Be
wegungsfreiheit des gesamten Personals der 
Vereinten Nationen, der GUS-Friedenstruppe 
und der internationalen humanitären Organisa
tionen nachzukommen; 

11. ermutigt den Generalsekretär, auf die Bedro
hung durch das Verlegen von Minen hin die er
forderlichen Schritte zu ergreifen, um die 
Sicherheitsbedingungen zu verbessern und so 
die Gefahr für das Personal der UNOMIG so 
gering wie möglich zu halten und Bedingungen 
für die wirksame Durchführung ihres Mandats 
zu schaffen; 

12. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen 
weiteren, am 31. Januar 1997 auslaufenden 
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer 
Überprüfung des Mandats der UNOMIG durch 
den Rat für den Fall, daß im Mandat der GUS-
Friedenstruppe Änderungen vorgenommen 
werden; 

13. bekundet seine volle Unterstützung für die 
Durchführung eines konkreten Programms 
zum Schutz und zur Förderung der Menschen
rechte in Abchasien (Georgien) und ersucht 
den Generalsekretär, dem Rat bis zum 15. Au
gust 1996 über mögliche Vorkehrungen für die 
Einrichtung eines Menschenrechtsbüros in Su-
chumi Bericht zu erstatten; 

14. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der 
Durchführung des am 14. Mai 1994 in Moskau 
unterzeichneten Ubereinkommens über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung 
und/oder für humanitäre Zwecke, einschließ
lich der Minenräumung, wie von den Gebern 
bestimmt, zu leisten; 

15. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Ge
währung technischer und finanzieller Hilfe für 
den Wiederaufbau der Volkswirtschaft Abcha-
siens (Georgien), sobald die politischen Ver
handlungen erfolgreich abgeschlossen sind, zu 
prüfen; 

16. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch wei
terhin regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm drei Monate nach der Verabschiedung die
ser Resolution über die Situation in Abchasien 
(Georgien), einschließlich der Tätigkeit der 
UNOMIG, Bericht zu erstatten; 

17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Afghanistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 15. Februar 1996(UN-Dok. S/PRST/1996/6) 

Auf der 3631. Sitzung des Sicherheitsrats am 15. Fe
bruar 1996 gab die Präsidentin des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Afghanistan durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die 
Fortsetzung der bewaffneten Feindseligkeiten in 
Afghanistan, die Tod und Zerstörung über die Be
völkerung gebracht und zur Vernichtung von 
Sachwerten geführt haben und die den Frieden und 
die Sicherheit der Region gefährden. 
Der Sicherheitsrat ist besonders besorgt über die 
jüngste Intensivierung der Artillerie- und Luftan
griffe auf die Hauptstadt Kabul und ihre Umge
bung und über die Blockade der Stadt, die die Aus
lieferung von Nahrungsmitteln, Treibstoff und an
deren humanitären Hilfsgütern an die Bevölkerung 
verhindert. 
Der Sicherheitsrat fordert die beteiligten Parteien 
auf, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und 
die Auslieferung von humanitären Hilfsgütern und 
anderen von der unschuldigen Zivilbevölkerung 
der Stadt benötigten Versorgungsgütern nicht zu 
behindern. In dieser Hinsicht würdigt der Rat die 
Bemühungen der Vereinten Nationen, des Interna
tionalen Komitees vom Roten Kreuz und anderer 
humanitärer Organisationen in Afghanistan, die 
unter den schwierigsten Umständen tätig sind, wie 
auch den Lufttransport von Nahrungsmitteln von 
Peschawar nach Kabul, und fordert die internatio
nale Gemeinschaft nachdrücklich auf, diese 
Bemühungen zur Rettung von Menschenleben 
weiter zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat ist sehr besorgt, daß die Fortset
zung des Konflikts in Afghanistan einen Nährboden 
für Terrorismus, Waffenschmuggel und Drogen
handel bietet, die in der gesamten Region und darü
ber hinaus eine destabilisierende Wirkung entfal
ten. Er forden die Führer der afghanischen Parteien 
auf, ihre Meinungsverschiedenheiten hintan zu set
zen und diese Aktivitäten einzustellen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstüt
zung für die Anstrengungen, die die Sondermissi
on der Vereinten Nationen in Afghanistan unter
nimmt, um durch die Schaffung eines Rates, der in 
jeder Weise repräsentativ ist, auf breiter Grundla
ge beruht, über entsprechende Autorität verfügt 
und für alle Afghanen akzeptabel ist, eine friedli
che Lösung des Konflikts herbeizuführen. Er for
dert alle Afghanen auf, mit der Sondermission bei 
ihren Bemühungen um die Verwirklichung dieses 
Ziels voll zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat fordert alle Staaten, die dazu in 
der Lage sind, auf, Maßnahmen zur Förderung des 
Friedens und der Stabilität in Afghanistan zu er
greifen, indem sie insbesondere nachdrücklich auf 
die Konfliktparteien einwirken, voll mit der Son
dermission der Vereinten Nationen zusammenzu
arbeiten. Er fordert außerdem alle Staaten auf, Ein
mischungen in die inneren Angelegenheiten Af
ghanistans zu unterlassen und die Lieferung von 
Waffen und anderen Versorgungsgütern an die af
ghanischen Parteien, die die Kampfhandlungen 
anfachen könnten, zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat fordert die Entführer der Besat
zung des russischen Flugzeugs in Kandahar nach
drücklich auf, diese unverzüglich und ohne Vorbe
dingungen freizulassen. 

Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 

volle Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale 
Unversehrtheit und nationale Einheit Afghani
stans. Er bekundet erneut seine Bereitschaft, dem 
afghanischem Volk bei seinen Bemühungen um 
die Wiederherstellung von Frieden und Normalität 
in seinem Land zu helfen, und legt allen Staaten 
sowie der Organisation der Islamischen Konfe
renz, der Bewegung der nichtgebundenen Staaten 
und anderen eindringlich nahe, die von der Son
dermission der Vereinten Nationen zu demselben 
Zweck unternommenen Bemühungen zu unter
stützen. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Situation in Afgha
nistan aktiv befaßt bleiben.« 

Angola 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM 
III). - Resolution 1045(1996) vom 8. Februar 
1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 31. Januar 1996 (S/1996/75). 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und der territorialen Unver
sehrtheit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< 
(S/22609, Anhang), des Protokolls von Lusaka 
(S/1994/1441, Anhang) und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats durch die Re
gierung Angolas und die Uniäo Nacional para a 
Independência Total de Angola (UNITA) bei
mißt, 

- zutiefst besorgt über die Verzögerungen bei 
der Durchführung des Protokolls von Lusaka 
und das Ausbleiben stetiger Fortschritte auf 
dem Weg zu einem dauerhaften Frieden, 

- sowie besorgt über die Verschlechterung der 
humanitären Situation in vielen Teilen Angolas 
und insbesondere darüber, daß es für das Perso
nal der humanitären Organisationen keine Si
cherheitsgarantien gibt und dieses sich nicht 
frei bewegen kann, 

- betonend, wie wichtig der Wiederaufbau und 
die Wiederherstellung der angolanischen 
Volkswirtschaft ist und welch lebenswichtiger 
Beitrag dadurch zu einem dauerhaften Frieden 
geleistet wird, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 976( 1995) 
vom 8. Februar 1995, in der unter anderem die 
Erwartung bekundet wird, daß die UNAVEM 
III ihre Mission bis Februar 1997 abschließen 
wird, 

- feststellend, daß die Hälfte des in Resolution 
976(1995) vorgesehenen Zeitraums für die 
Mission der UNAVEM II I bereits abgelaufen 
ist, daß sich die Durchführung des Protokolls 
von Lusaka aber wesentlich verzögert hat, 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Abkommen 
zwischen der Regierung Angolas und der UNI
TA vom 21. Dezember 1995 und mit Genugtu
ung über die Anstrengungen, die der General
sekretär, sein Sonderbeauftragter und die drei 
Beobachterstaaten des angolanischen Frie
densprozesses unternommen haben, um die 
Aufstellung eines geänderten Zeitplans für die 
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Durchführung der Aufgaben zu erleichtern, die 
in dem zwischen den beiden Parteien am 9. Ja
nuar 1996 in Bailundo geschlossenen Abkom
men vorgesehen sind, 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, wel
che die Mitgliedstaaten, die Organisation der 
Afrikanischen Einheit (OAU) und die interna
tionale Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit un
ternehmen, um den Frieden und die Sicherheit 
in Angola zu fördern, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
31. Januar 1996; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM III bis 
zum 8. Mai 1996 zu verlängern; 

3. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
zahlreichen Verzögerungen bei der Durch
führung des Protokolls von Lusaka, erinnert 
die Regierung Angolas und die UNITA an ihre 
Verpflichtung zur Konsolidierung des Frie
densprozesses und fordert sie in dieser Hin
sicht nachdrücklich auf, eine wirksame Waf
fenruhe aufrechtzuerhalten, ihre militärischen 
Gespräche über die Integration der Streitkräfte 
abzuschließen, sich aktiv am Minenräumpro-
zeß zu beteiligen und zur Förderung des Ziels 
der nationalen Aussöhnung mit der Eingliede
rung des Personals der UNITA in die Verwal-
tungs- und Regierungseinrichtungen zu begin
nen; 

4. begrüßt die positiven Maßnahmen, welche die 
Regierung Angolas ergriffen hat, um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen, insbesonde
re was die Einstellung der offensiven Operatio
nen, den Rückzug ihrer Truppen aus Angriffs
positionen in der Nähe der Kasernierungszo-
nen der UNITA, die Freilassung aller vom In
ternationalen Komitee vom Roten Kreuz regi
strierten Gefangenen, den Beginn der Kaser
nierung der Schnelleingreifpolizei und die ver-
cinbarungsgemäße Kündigung der Verträge 
des ausländischen Personals betrifft; 

5. gibt seiner Erwartung Ausdruck, daß sich die 
Regierung Angolas weiterhin bemühen wird, 
ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll von 
Lusaka voll nachzukommen, namentlich was 
die Kasernierung der Schnelleingreifpolizei, 
die Kasernierung der angolanischen Streitkräf
te, die vereinbarungsgemäße Repatriierung des 
ausländischen Personals und die Aufstellung 
eines Programms für die Entwaffnung der Zi
vilbevölkerung betrifft; 

6. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über den 
schleppenden Fortgang der Kasernierung und 
Entwaffnung der Truppen der UNITA, stellt 
fest, daß sich die UNITA öffentlich verpflich
tet hat, ihre Truppen rasch und ohne Einschrän
kungen zu kasernieren, und gibt erneut seiner 
Überzeugung Ausdruck, daß die Kasernierung 
der Truppen der UNITA, als erster Schritt zu 
ihrer Umwandlung in eine legitime politische 
Partei, einen maßgeblichen Bestandteil des 
Friedensprozesses darstellt; 

7. fordert die UNITA nachdrücklich auf, ohne 
weitere Unterbrechungen, unter genauer Ein
haltung des am 9. Januar 1996 von den Partei
en vereinbarten neuen Zeitplans und in voller 
Zusammenarbeit mit der UNAVEM III sofort 
mit der ordnungsgemäßen, umfassenden und 
verifizierbaren Verlegung ihrer Truppen in die 
Kasernierungszonen in Vila Nova, Lunduim-
bali, Negage und Quibaxe zu beginnen; 

8. fordert die UNITA auf, nach Abschluß dieser 
ersten Phase der Kasernierung sofort mit der 
ordnungsgemäßen Verlegung aller ihrer Grup
pen in die anderen Kasernierungszonen zu be
ginnen und die gesamte Kasernierung inner

halb des mit dieser Resolution verlängerten 
Mandatszeitraums abzuschließen; 

9. fordert die UNITA außerdem auf, mit der UN
AVEM III und der Gemeinsamen Kommission 
auf allen Ebenen voll zusammenzuarbeiten, so 
auch was den im Protokoll von Lusaka vorge
sehenen Austausch von militärischen Informa
tionen betrifft; 

10. fordert die UNITA ferner auf, alle noch ver
bleibenden Gefangenen freizulassen; 

1 1. fordert die beiden Parteien, insbesondere die 
UNITA, auf, die Bewegungsfreiheit von Perso
nen und Gütern im ganzen Land sicherzustel
len; 

12. fordert die beiden Parteien, insbesondere die 
UNITA, außerdem auf, mit den humanitären 
Organisationen voll zusammenzuarbeiten, in
dem sie ihnen alle erforderlichen Sicherheits
garantien erteilen und Bewegungsfreiheit ge
währleisten, um ihre Tätigkeit zu erleichtern; 

13. erinnert die Regierung Angolas und die UNI
TA an ihre Verpflichtung, die Verbreitung von 
feindseliger Propaganda einzustellen; 

14. stellt fest, wie wichtig die Verbreitung unpartei
ischer Informationen durch Radio UNAVEM 
ist, und fordert die Regierung Angolas auf, alle 
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die für 
den unabhängigen Betrieb dieser Hörfunkstati
on notwendig sind; 

15. ermutigt den Präsidenten Angolas wie auch 
den Vorsitzenden der UNITA, so bald wie 
möglich und danach regelmäßig zusammenzu
treffen, um das gegenseitige Vertrauen zu för
dern und die vollinhaltliche, faire und zügige 
Durchführung des Protokolls von Lusaka, na
mentlich auch seiner Bestimmungen über die 
nationale Aussöhnung und andere offene Fra
gen, zu erleichtern; 

16. würdigt die positive Rolle, welche die Gemein
same Kommission nach wie vor bei der Unter
stützung der Durchführung des Protokolls von 
Lusaka spielt; 

17. würdigt außerdem die Anstrengungen, die der 
Generalsekretär, sein Sonderbeauftragter und 
das Personal der UNAVEM III unternehmen, 
um die Durchführung des Protokolls von Lusa
ka zu erleichtern; 

18. fordert die internationale Gemeinschaft nach
drücklich auf, auch weiterhin die erforderliche 
Unterstützung zur Erleichterung der Wieder
herstellung und des Wiederaufbaus der angola
nischen Volkswirtschaft zu gewähren, unter 
der Voraussetzung, daß die beiden Parteien 
ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll von 
Lusaka nachkommen; 

19. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, 
den Bestimmungen der Ziffer 19 der Resoluti
on 864(1993) voll nachzukommen; 

20. fordert alle Staaten, insbesondere die Nachbar
staaten Angolas, nachdrücklich auf, den Pro
zeß der nationalen Aussöhnung in Angola zu 
erleichtern und in ihrem Hoheitsgebiet Maß
nahmen zu ergreifen, um die volle Durch
führung des Protokolls von Lusaka zu erleich
tern; 

21. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 7. 
März 1996, 4. April 1996 und 1. Mai 1996 
über die Fortschritte Bericht zu erstatten, die 
die Regierung Angolas und die UNITA bei 
konkreten Maßnahmen zur Erreichung der 
Ziele und zur Einhaltung des Zeitplans erzielt 
haben, die von ihnen vereinbart wurden, und 
den Rat über die Entwicklung der Situation 
auf dem Boden voll unterrichtet zu halten, da
mit der Rat entsprechende Maßnahmen er
greifen kann; 

22. bekundet seine Bereitschaft, im Lichte der 
Empfehlungen des Generalsekretärs und der 
Entwicklungen in Angola gegebenenfalls wei
tere Maßnahmen zu erwägen; 

23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 24. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/19) 

Auf der 3657. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. 
April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Angola< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Ziffer 21 der 
Resolution 1045(1996) des Sicherheitsrats vom 
8. Februar 1996 vorgelegten Bericht des General
sekretärs vom 4. April 1996 über die Verifikati
onsmission der Vereinten Nationen für Angola 
(UNAVEM III) (S/1996/248 und Add. 1 ) geprüft. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß in den letzten 
zwei Monaten bei der Durchführung des Proto
kolls von Lusaka einige Fortschritte erzielt wur
den, wenngleich diese auch begrenzt waren und 
die durch das Treffen zwischen Präsident dos San
tos und Dr. Savimbi am 1. März 1996 in Libreville 
(Gabun) geweckten Hoffnungen nicht erfüllt ha
ben. Der Rat unterstreicht, welche Bedeutung er 
der vollen Durchführung des Protokolls beimißt. 
Der Rat erinnert Präsident dos Santos und Dr. Sa
vimbi an die von ihnen eingegangenen Verpflich
tungen und fordert sie nachdrücklich auf, alles Er
forderliche zu tun, um den Friedensprozeß voran
zubringen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Uniäo Nacio-
nal para a Independência Total de Angola (UNI
TA) mehr als 20 000 ihrer Soldaten kaserniert hat, 
gibt jedoch seiner Besorgnis Ausdruck über die 
Verzögerungen bei der Kasernierung der Truppen 
der UNITA und fordert die UNITA nachdrücklich 
auf. rasch die vollständige Kasernierung ihrer 
Truppen herbeizuführen. Der Rat bekundet seine 
Besorgnis über die Qualität der von der UNITA 
abgegebenen Waffen und fordert die UNITA 
nachdrücklich auf, ihrer Verpflichtung nachzu
kommen, alle ihre Waffen, Munition und Mi
litärausrüstung im Zuge des Kasernierungs-
prozesses zu übergeben. Er erklärt erneut, daß der 
Kasernierungsprozeß ein maßgeblicher Bestand
teil des Friedensprozesses ist, und betont, daß die 
Kasernierung glaubhaft und voll verifizierbar sein 
muß. Der Rat gibt seiner Besorgnis über die Er
klärungen Ausdruck, die Dr. Savimbi am 13. und 
27. März 1996 abgegeben hat. In diesem Zusam
menhang fordert der Rat alle führenden Politiker 
Angolas auf, sorgfältig abzuwägen, welche Wir
kung öffentliche Erklärungen auf das für die För
derung des Friedensprozesses erforderliche 
Vertrauensklima haben können. Er fordert die 
UNITA außerdem nachdrücklich auf, alle noch 
verbleibenden Gefangenen freizulassen. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt
nis von den Fortschritten, die die Regierung Ango
las bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
dem Protokoll von Lusaka und nach dem derzeiti
gen Zeitplan erzielt hat, und ermutigt die Regie
rung, auf diesem Weg weiterzugehen. Der Rat be
tont, wie wichtig es ist, daß der Maßnahmenzeit
plan für April eingehalten wird, unter anderem 
auch was die Fortsetzung des Rückzugs der Regie
rungskräfte aus Gebieten in der Nähe der Kaser-
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nierungsstandorte der UNITA, die Rückkehr der 
Schnelleingreifpolizei in die Kasernen, die Lösung 
der Frage der Amnestie für Amtsträger der UNITA 
und die Verabschiedung eines Plans zur Entwaff
nung der Zivilbevölkerung sowie die Kasernie
rung der Truppen der UNITA betrifft. Der Rat er
mutigt die beiden Parteien, die Eingliederung der 
UNITA in die angolanischen Streitkräfte abzu
schließen. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die Regierung außer
dem, der UNAVEM III die erforderlichen Erleich
terungen für die Einrichtung einer unabhängigen 
Radiostation der Vereinten Nationen zu gewäh
ren. 
Der Sicherheitsrat betont, daß ihm die große Zahl 
der in ganz Angola vorhandenen Landminen Sorge 
bereitet, und bekundet seine Unterstützung für die 
Anstrengungen der Vereinten Nationen, der Re
gierung sowie der nichtstaatlichen Organisationen 
zur Bewältigung dieses Problems. Der Rat fordert 
die Regierung und die UNITA nachdrücklich auf, 
ihre Lagerbestände an Schützenminen zu vernich
ten. Er ermutigt sie, öffentlich ihre Absicht zur 
Vernichtung der Landminen zu bekunden, was 
sich positiv auf die Förderung des öffentlichen 
Vertrauens und auf die Bewegungsfreiheit von 
Menschen und Gütern auswirken könnte. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis Kenntnis 
von den glaubwürdigen Berichten über weiter an
haltende Waffenkäufe und -lieferungen nach 
Angola und vertritt die Auffassung, daß derartige 
Handlungen im Widerspruch zu Ziffer 12 der Re
solution 976(1995) vom 8. Februar 1995 stehen 
und das Vertrauen in den Friedensprozeß untergra
ben. Der Rat erklärt erneut, daß alle Staaten ver
pflichtet sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der 
Resolution 864(1993) vom 15. September 1993 
voll zu erfüllen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß letztlich die Angola
ner selbst die Verantwortung für die Wiederher
stellung des Friedens tragen. Der Rat erinnert die 
Parteien daran, daß die Verlängerung des Mandats 
der UNAVEM III weitgehend von den Fortschrit
ten der beiden Parteien bei der Erreichung der Zie
le des Protokolls von Lusaka abhängen wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt den Vorfall vom 
3. April 1996, bei dem zwei Angehörige der UNA
VEM III ums Leben kamen, ein dritter verwundet 
und ein Mitarbeiter einer humanitären Hilfsorgani
sation getötet wurde, und erklärt erneut, welche 
Bedeutung er der Sicherheit der UNAVEM III und 
des humanitären Hilfspersonals beimißt. Der Rat 
stellt fest, daß die angolanische Regierung und die 
UNITA der UNAVEM III ihre Unterstützung bei 
der Untersuchung dieses beklagenswerten Vor
falls angeboten haben. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs, dem Personal der UNAVEM 
III und den drei Beobachterländern, die alle durch 
ihren unermüdlichen Dienst an der Sache des Frie
dens Herausragendes geleistet haben, erneut sei
nen Dank aus. Der Rat wird die Situation in Ango
la auch weiterhin genau verfolgen und ersucht den 
Generalsekretär, ihn auch weiterhin über die Fort
schritte beim angolanischen Friedensprozeß unter
richtet zu halten.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM 
III).-Resolution 1055(1996) vom 8. Mai 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 30. April 1996 (S/1996/328), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und der territorialen Unver
sehrtheit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen und raschen Durchführung der >Acordos 
de Paz< (S/22609, Anhang), des Protokolls von 
Lusaka (S/1994/1441, Anhang) und der ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durch die Regierung Angolas und die Uniäo 
Nacional para a Independência Total de Ango
la (UNITA) beimißt, 

- feststellend, daß zwar einige Fortschritte bei 
der Konsolidierung des Friedensprozesses er
zielt worden sind, daß dieser jedoch insgesamt 
enttäuschend langsam vor sich geht, 

- mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den wie
derholten Verzögerungen bei der Umsetzung 
mehrerer Zeitpläne, die von den beiden Partei
en vereinbart wurden, insbesondere was die 
Kasernierung der UNITA-Truppen und den 
Abschluß der Gespräche über militärische Fra
gen im Zusammenhang mit der Integration der 
Streitkräfte betrifft, 

- davon Kenntnis nehmend, daß seit dem Ein
treffen der ersten UNITA-Truppen in den Ka-
sernierungszonen fünf Monate verstrichen 
sind, und besorgt feststellend, daß der verlän
gerte Aufenthalt der Soldaten in den Kasernie-
rungszonen die Ressourcen der Vereinten Na
tionen und die Disziplin in den Rängen der 
UNITA einer schweren Belastungsprobe aus
setzt, 

- Kenntnis nehmend von der zwischen dem Prä
sidenten Angolas und dem Vorsitzenden der 
UNITA am I . März 1996 in Libreville (Gabun) 
geschlossenen Vereinbarung (S/1996/175, An
hang) über die Aufstellung der vereinigten 
Streitkräfte bis Juni 1996 und die Bildung der 
Regierung der Nationalen Einheit und Aussöh
nung zwischen Juni und Juli 1996, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 976(1995) 
vom 8. Februar 1995, in der unter anderem die 
Erwartung zum Ausdruck gebracht wurde, daß 
die Verifikationsmission der Vereinten Natio
nen in Angola (UNAVEM III) ihre Mission bis 
Februar 1997 abgeschlossen haben werde, 

- unter nachdrücklichem Hinweis auf die Not
wendigkeit, für das gesamte Personal der Ver
einten Nationen und das sonstige internationa
le Personal ausreichende Sicherheit zu gewähr
leisten, und in Erwartung der Ergebnisse der 
Untersuchung des Todes von zwei Militärbe
obachtern der UNAVEM III und eines huma
nitären Helfers am 3. April 1996, 

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit der 
Achtung vor den Menschenrechten sowie mit 
der nachdrücklichen Aufforderung an die 
angolanischen Parteien, der Verhütung von 
Menschenrechtsverletzungen und der Untersu
chung solcher Vorfälle mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die in 
ganz Angola massenhaft verstreuten Landmi
nen und nachdrücklich daraufhinweisend, daß 
der politische Wille zu beschleunigten Minen-
räumanstrengungen aufgebracht werden muß, 
um die Bewegungsfreiheit von Menschen und 
Gütern zu ermöglichen und das Vertrauen der 
Öffentlichkeit wiederherzustellen, 

- betonend, wie wichtig die Entmilitarisierung 
der angolanischen Gesellschaft ist, namentlich 
auch die Entwaffnung der Zivilbevölkerung 

sowie die Demobilisierung und soziale Wie
dereingliederung der ehemaligen Kombattan
ten, 

- von neuem feststellend, wie wichtig der Wie
deraufbau und die Wiederherstellung der ango
lanischen Volkswirtschaft sind und welch le
benswichtiger Beitrag dadurch zu einem dauer
haften Frieden geleistet wird, 

- mit Genugtuung Uber die Anstrengungen, die 
die Mitgliedstaaten, insbesondere die drei Be
obachterstaaten des angolanischen Friedens
prozesses, die Organisation der Afrikanischen 
Einheit und die internationale Gemeinschaft 
insgesamt unternehmen, um den Frieden und 
die Sicherheit in Angola zu fördern, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
30. April 1996; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM III bis 
zum 11. Juli 1996 zu verlängern; 

3. gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
insgesamt schleppende Durchführung des Frie
densprozesses, der weit hinter den Zeitplan 
zurückgefallen ist; 

4. stellt mit großer Besorgnis fest, daß die UNITA 
die Kasernierung aller ihrer Truppen bis zum 
8. Mai 1996 im Einklang mit Resolution 
1045(1996) vom 8. Februar 1996 nicht abge
schlossen hat; 

5. wiederholt, daß die Kasernierung und Entwaff
nung der Truppen der UNITA entscheidende 
Bestandteile des Friedensprozesses und 
Grundvoraussetzungen für seinen Erfolg sind, 
und betont, daß es für weitere Verzögerungen 
keine Rechtfertigung gibt und daß deren Fort
setzung zum Zusammenbruch des gesamten 
Friedensprozesses führen könnte; 

6. nimmt Kenntnis von den jüngsten Fortschritten 
bei der Kasernierung der Truppen der UNITA 
und fordert diese auf, bis Juni 1996 ihrer Ver
pflichtung nachzukommen, die glaubwürdige, 
ununterbrochene und vollauf verifizierbare 
Kasernierung ihrer Truppen abzuschließen und 
alle Waffen, Munition und militärisches Gerät 
der UNAVEM III zu übergeben; 

7. fordert die UNITA auf, im Einklang mit ihren 
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka 
alle verbleibenden Gefangenen bedingungslos 
und ohne weitere Verzögerungen freizulassen; 

8. unterstreicht, wie wichtig der Abschluß der 
Gespräche über militärische Fragen im Zusam
menhang mit der Eingliederung der Truppen 
der UNITA in die angolanischen Streitkräfte 
und die Bildung einer gemeinsamen militäri
schen Führung ist, und fordert die beiden Par
teien nachdrücklich auf, die noch offenen Fra
gen bis zum 15. Mai 1996 zu regeln, wie dies 
im Maßnahmenkalender der Gemeinsamen 
Kommission für den Monat Mai vereinbart 
wurde; 

9. begrüßt es, daß die Nationalversammlung 
Angolas, wie in Libreville vereinbart, Amne
stieregelungen für als Folge des angolanischen 
Konflikts begangene Delikte verkündet hat, 
um die Bildung einer gemeinsamen militäri
schen Führung zu erleichtern; 

10. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
nachdrücklich auf, sich genauestens an ihre 
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka 
sowie an die am 1. März 1996 in Libreville 
(Gabun) eingegangenen Verpflichtungen zu 
halten, insbesondere was die Auswahl von 
UNITA-Truppen für die Eingliederung in die 
angolanischen Streitkräfte und den Abschluß 
der Aufstellung der vereinigten Streitkräfte bis 
Juni 1996 betrifft; 

I 1. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
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außerdem nachdrücklich auf, alle erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Ab
geordneten der UNITA ihren Platz in der Na
tionalversammlung einnehmen können, damit 
die ordnungsgemäße Verlegung der UNITA-
Truppen aus den Kasernierungszonen im Ein
klang mit den Bestimmungen des Protokolls 
von Lusaka beginnt, damit die Eingliederung 
der Mitglieder der UNITA in die staatliche 
Verwaltung, die angolanischen Streitkräfte 
und die staatliche Polizei und der geordnete 
Übergang der demobilisierten Truppen in das 
Zivilleben erfolgen kann, damit die Regelung 
von Verfassungsfragen in einem Geist der na
tionalen Aussöhnung vorangetrieben wird und 
die Bildung der Regierung der Einheit und na
tionalen Aussöhnung bis Juli 1996 stattfinden 
kann; 

12. ermutigt den Präsidenten Angolas und den 
Vorsitzenden der UNITA, so bald wie möglich 
innerhalb Angolas zusammenzutreffen, um al
le noch offenen Fragen zu regeln; 

13. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung 
Angolas bei der Kasernierung der Schnellein
greifpolizei erzielt hat; 

14. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich 
auf, ihre Streitkräfte auch weiter aus den Ge
bieten in der Nähe der Kasernierungszonen der 
UNITA abzuziehen und die Kasernierung der 
Schnelleingreifpolizei unter Überwachung 
durch die UNAVEM III im Einklang mit den 
Bestimmungen des Protokolls von Lusaka ab
zuschließen; 

15. nimmt davon Kenntnis, daß die Gemeinsame 
Kominission beabsichtigt, den Plan für die Ent
waffnung der Zivilbevölkerung zu prüfen, und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, unver
züglich mit dessen Umsetzung zu beginnen; 

16. erinnert die Regierung Angolas und die UNI
TA an ihre Verpflichtung, die Verbreitung von 
feindseliger Propaganda einzustellen; 

17. fordert die Regierung Angolas auf, alle Ein
richtungen zur Verfügung zu stellen, die für die 
Einrichtung eines unabhängigen Hörfunksen
ders der Vereinten Nationen erforderlich sind; 

18. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
außerdem auf, als Zeichen ihres Eintretens für 
den Frieden ihre Bestände an Landminen zu 
vernichten und diesen Prozeß durch gemeinsa
me öffentliche Maßnahmen einzuleiten; 

19. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, 
den Bestimmungen der Ziffer 19 der Resoluti
on 864(1993) vom 15. September 1993 voll 
nachzukommen, und wiederholt, daß der fort
gesetzte Erwerb von Waffen im Widerspruch 
zu Ziffer 12 der Resolution 976(1995) vom 
8. Februar 1995 stehen und das Vertrauen in 
den Friedensprozeß untergraben würde; 

20. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Meldun
gen, wonach die UNITA die Arbeit der UNA
VEM III gelegentlich behindert hat, und erin
nert die Parteien und insbesondere die UNITA 
daran, daß sie gehalten sind, mit der UNAVEM 
III und mit der Gemeinsamen Kommission auf 
allen Ebenen voll zusammenzuarbeiten; 

21. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen Betei
ligten in Angola alle erforderlichen Maßnah
men ergreifen, um die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des internationalen 
Personals sowie der entsprechenden Räumlich
keiten zu gewährleisten und die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der humanitären Hillsgüter 
im gesamten Land zu garantieren; 

22. spricht der Gemeinsamen Kommission un J der 
Gruppe für die Verhütung eines bewaffneten 
Konflikts ihre Anerkennung aus für die positi

ve Rolle, die sie in Unterstützung der Durch
führung des Protokolls von Lusaka weiterhin 
wahrnehmen: 

23. spricht außerdem dem Generalsekretär, seinem 
Sonderbeauftragten und dem Personal der UN
AVEM III seine Anerkennung aus für die An
strengungen, die sie zur Erleichterung der 
Durchführung des Protokolls von Lusaka un
ternehmen; 

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf. 
die zur Erleichterung der Demobilisierung und 
sozialen Wiedereingliederung ehemaliger 
Kombattanten erforderliche Unterstützung zu 
gewähren; 

25. fordert außerdem die internationale Gemein
schaft auf, auch weiterhin die erforderliche Un
terstützung zur Erleichterung der Wiederher
stellung und des Wiederaufbaus der angolani
schen Volkswirtschaft zu gewähren, unter der 
Voraussetzung, daß die beiden Parteien ihren 
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka 
nachkommen; 

26. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 1. Ju
li 1996 über die Fortschritte bei der Erreichung 
der Ziele und bei der Einhaltung des Zeitplans 
Bericht zu erstatten, die zwischen den beiden 
Parteien vereinbart wurden, und den Rat über 
die Entwicklung der Situation auf dem Boden 
regelmäßig voll unterrichtet zu halten, insbe
sondere durch umfassende Unterrichtung des 
Rates bis zum 17. Mai 1996 darüber, ob die 
beiden Parteien die Aufgaben erfüllt haben, die 
nach dem von der Gemeinsamen Kommission 
aufgestellten Maßnahmenkalender für den Mo
nat Mai bis zum 15. Mai 1996 auszuführen 
sind; 

27. erklärt, daß er bei seinen künftigen Erörterun
gen des Mandats der UNAVEM III besonderes 
Gewicht darauf legen wird, welche Fortschritte 
die beiden Parteien erzielt haben; 

28. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte 
der Empfehlungen des Generalsekretärs und 
des Standes der Dinge in Angola weitere Maß
nahmen zu erwägen; 

29. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM 
III). - Resolution 1064(1996) vom 11. Juli 
1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 27. Juni 1996 (S/1996/503), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und der territorialen Unver
sehrtheit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen und fristgerechten Durchführung der 
>Acordos de paz< (S/22609, Anhang), des Pro
tokolls von Lusaka (S/1994/1441, Anhang) 
und der einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats durch die Regierung Angolas und 
die Uniäo Nacional para a Independência Total 
de Angola (UNITA) beimißt, 

- mit Genugtuung über die in jüngster Zeit er
zielten Fortschritte bei der Konsolidierung des 
Friedensprozesses, jedoch von neuem feststel

lend, daß dieser insgesamt schleppend voran
geht, 

- die Parteien daran erinnernd, daß der Friedens
prozeß nur Erfolg haben kann, wenn sie größe
re Bereitschaft zeigen, ihre Verpflichtungen 
fristgerecht zu erfüllen und in einem Geist der 
Flexibilität und des Kompromisses zu han
deln, 

- mit Genugtuung über den erfolgreichen Ab
schluß der militärischen Gespräche zwischen 
den beiden Parteien, der den Weg zur Aufstel
lung der vereinigten Streitkräfte ebnet, 

- Kenntnis nehmend von der zwischen dem Prä
sidenten Angolas und dem Führer der UNITA 
geschlossenen Vereinbarung über die Bildung 
der Regierung der Nationalen Einheit und Aus
söhnung, 

- unter nachdrücklichem Hinweis auf die Not
wendigkeit, für das gesamte Personal der Ver
einten Nationen und das sonstige internationa
le Personal ausreichende Sicherheit zu gewähr
leisten, 

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit der 
Achtung vorden Menschenrechten und mit der 
nachdrücklichen Aufforderung an die angola
nischen Parteien, der Verhütung von Men
schenrechtsverletzungen und der Untersu
chung solcher Vorfälle mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen, 

- mit Genugtuung feststellend, daß Fortschritte 
erzielt worden sind, was die Bewegungsfrei
heit von Menschen und Gütern betrifft, und 
nachdrücklich daraufhinweisend, wie wichtig 
die Fortsetzung der Minenräummaßnahmen 
ist, um diese Bewegungsfreiheit zu ermögli
chen und das Vertrauen der Öffentlichkeit wie
derherzustellen, 

- betonend, wie wichtig die Entmilitarisierung 
der angolanischen Gesellschaft ist, namentlich 
auch die Entwaffnung der Zivilbevölkerung 
sowie die Demobilisierung und soziale Wie
dereingliederung der ehemaligen Kombattan
ten, 

- von neuem feststellend, wie wichtig der Wie
deraufbau und die Wiederherstellung der ango
lanischen Volkswirtschaft ist und welch le
benswichtiger Beitrag dadurch zu einem dauer
haften Frieden geleistet wird, 

- mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
die Mitgliedstaaten, insbesondere die drei Be
obachterstaaten des angolanischen Frieden
sprozesses, die Organisation der Afrikanischen 
Einheit und die internationale Gemeinschaft 
insgesamt unternehmen, um den Frieden und 
die Sicherheit in Angola zu fordern, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
27. Juni 1996; 

2. beschließt, das Mandat der Verifikationsmissi
on der Vereinten Nationen für Angola (UNA
VEM III) bis zum 11. Oktober 1996 zu verlän
gern; 

3. anerkennt die Fortschritte, die in jüngster Zeit 
bei der Konsolidierung des Friedensprozesses 
erzielt worden sind, bedauert jedoch, daß seine 
Umsetzung noch immer hinter dem Zeitplan 
zurückbleibt; 

4. beglückwünscht die beiden Parteien zur Verab
schiedung des Rahmenabkommens über mi
litärische Fragen und zum Beginn der Einglie
derung des UNITA-Militärpersonals in die 
angolanischen Streitkräfte und gibt seiner Ge
nugtuung Ausdruck über die positive Rolle, die 
die Gemeinsame Kommission und die Gruppe 
für die Verhütung eines bewaffneten Konflikts 
in Unterstützung der Durchführung des Proto
kolls von Lusaka wahrgenommen haben; 
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5. begrüßt die Anstrengungen beider Parteien zur 
Beseitigung der Kontrollpunkte und zur Öff
nung der Hauptverkehrsstraßen, unterstreicht 
die Wichtigkeit der vollständigen Durch
führung dieser Anstrengungen für die Gewähr
leistung der Bewegungsfreiheit von Menschen 
und Gütern, betont, wie wichtig es ist, daß die 
staatliche Verwaltung auf das ganze Land aus
gedehnt wird, und ermutigt die Regierung 
Angolas, Einheiten der neu integrierten mi
litärischen Kräfte zur Verbesserung der Sicher
heitslage einzusetzen; 

6. begrüßt außerdem die Fortschritte, die bisher 
bei der Registrierung von über 52 000 UNITA-
Soldaten in den Kasernierungszonen erzielt 
worden sind, und fordert die UNITA auf, die 
glaubwürdige und vollauf verifizierbare Kaser
nierung aller ihrer Truppen im Einklang mit 
dem Zeitplan der Gemeinsamen Kommission 
abzuschließen und der UNAVEM III alle Waf
fen, insbesondere schwere Waffen, Munition 
und militärisches Gerät, zu übergeben, da der 
Kasernierungsprozeß anderenfalls nicht abge
schlossen ist; 

7. wiederholt, daß die Kasernierung und Entwaff
nung der Truppen der UNITA entscheidende 
Bestandteile des Friedensprozesses und 
Grundvoraussetzungen für seinen Erfolg sind; 

8. fordert die UNITA nachdrücklich auf. wie von 
der Gemeinsamen Kommission vereinbart die 
Generäle und anderen hohen Offiziere, die für 
die Eingliederung in die angolanischen Streit
kräfte vorgesehen sind, sowie die Vertreter der 
UNITA. die für Positionen in der staatlichen 
Verwaltung auf nationaler. Provinz- und Orts
ebene vorgesehen sind, zur Verfügung zu stel
len; 

9. spricht der Regierung Angolas seine Anerken
nung aus für den Erlaß des Amnestiegesetzes, 
die Kasernierung der Schnelleingreifpolizei 
und die weitere Rückverlegung der angolani
schen Streitkräfte in die Kasernen, und fordert 
die Regierung nachdrücklich auf, wie mit der 
UNAVEM vereinbart die erforderlichen Ab
hilfemaßnahmen in bezug auf die Rückverle
gungen vorzunehmen und mit der UNAVEM 
Einigung über die noch verbleibenden Rück-
verlegungsoperationen zu erzielen; 

10. begrüßt die Einleitung des Programms für die 
Entwaffnung der Zivilbevölkerung durch die 
Regierung Angolas und unterstreicht die Not
wendigkeit seiner vollständigen und wirksa
men Durchführung; 

I 1. nimmt davon Kenntnis, daß acht von fünfzehn 
Kasernierungszonen der UNITA für die Ein
ziehung weiterer Truppen geschlossen wurden, 
ersucht die Regierung Angolas, ein Programm 
für die etappenweise Demobilisierung und so
ziale Wiedereingliederung der ehemaligen 
Kombattanten auszuarbeiten, und fordert die 
beiden Parteien und die internationale Gemein
schaft auf, hierfür ihre volle Zusammenarbeit 
und Unterstützung zu gewähren; 

12. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maß
nahmen zu ergreifen, damit die Aufstellung der 
nationalen Streitkräfte, insbesondere die 
Schaffung eines integrierten Stabes, abge
schlossen, die geplante Verlegung der UNITA-
Truppen aus den Kasernierungszonen im Ein
klang mit den Bestimmungen des Protokolls 
von Lusaka beginnen und der geordnete Über
gang der demobilisierten Truppen in das Zivil
leben stattfinden kann; 

13. fordert die Regierung Angolas und die UNITA 
außerdem nachdrücklich auf, alle erforderli

chen Maßnahmen zu ergreifen, damit die ge
wählten Parlamentsabgeordneten ihren Sitz in 
der Nationalversammlung einnehmen können, 
damit die Regelung der Verfassungsfragen in 
einem Geist der nationalen Aussöhnung voran
getrieben wird und damit die Bildung der Re
gierung der Einheit und nationalen Aussöh
nung und die Eingliederung des Personals der 
UNITA in die staatliche Verwaltung, die ango
lanischen Streitkräfte und die staatliche Polizei 
stattfinden kann; 

14. ermutigt den Präsidenten Angolas und den 
Führer der UNITA, so bald wie möglich inner
halb Angolas zusammenzutreffen, um alle 
noch offenen Fragen zu regeln; 

15. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die auf 
dem Gebiet der Minenräumung erzielt worden 
sind, ermutigt die beiden Parteien, ihre Minen-
räumanstrengungen zu verstärken, und betont, 
daß es notwendig ist, das weitere Eintreten für 
den Frieden durch die Vernichtung der Bestän
de an Landminen unter Beweis zu stellen; 

16. stellt fest, daß die feindselige Propaganda an 
Intensität und Häufigkeit abgenommen hat, 
und erinnert die Parteien an ihre Verpflichtung, 
die Verbreitung von feindseliger Propaganda 
jedweder Art einzustellen, um einen Geist der 
Toleranz, der Koexistenz und des gegenseiti
gen Vertrauens zu fördern; 

17. fordert die Regierung Angolas nachdrücklich 
auf, die erforderlichen Erleichterungen zur 
Einrichtung der unabhängigen Radiostalion 
der Vereinten Nationen zu gewähren, und for
dert außerdem die UNITA nachdrücklich auf, 
die Umwandlung ihrer Radiostation Vorgan in 
einen unparteiischen Sender abzuschließen; 

18. erklärt erneut, daß alle Staaten gehalten sind, 
den Bestimmungen der Ziffer 19 der Resoluti
on 864(1993) vom 15. September 1993 voll 
nachzukommen, und stellt mit Besorgnis fest, 
daß ihre Nichtbefolgung durch einige Staaten, 
insbesondere die Nachbarstaaten Angolas, mit 
dem Friedensprozeß nicht vereinbar ist und die 
wirtschaftliche Gesundung untergräbt; 

19. wiederholt, daß der fortgesetzte Erwerb von 
Waffen im Widerspruch zu Ziffer 12 der Reso
lution 976 (1995) vom 8. Februar 1995 stehen 
und das Vertrauen in den Friedensprozeß un
tergraben würde; 

20. verurteilt den Einsatz von Söldnern; 
21. verlangt, daß alle Parteien und sonstigen Betei

ligten in Angola alle erforderliehen Maßnah
men ergreifen, um die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des sonstigen in
ternationalen Personals sowie der entsprechen
den Räumlichkeiten zu gewährleisten und die 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit der huma
nitären Hilfsgüter im ganzen Land zu garantie
ren, und erinnert die Parteien daran, daß sie mit 
der UNAVEM III auf allen Ebenen voll zusam
menarbeiten müssen; 

22. fordert die Mitgliedstaaten mit allem Nach
druck auf. im Rahmen des konsolidierten inter
institutionellen Appells der Vereinten Natio
nen für Angola umgehend die Finanzmittel be
reitzustellen, die notwendig sind, um die De
mobilisierung und soziale Wiedereingliede
rung der ehemaligen Kombattanten zu erleich
tern; 

23. fordert die internationale Gemeinschaft nach
drücklich auf. ihre Hilfszusagen zur Erleichte
rung der Wiederherstellung und des Wieder
aufbaus der angolanischen Volkswirtschaft 
und zur Wicderansiedlung der Vertriebenen 
rasch zu erfüllen, unterstreicht, wie wichtig die 
Gewährung einer solchen Hilfe zum jetzigen 

Zeitpunkt für die Konsolidierung des im Frie
densprozeß Erreichten ist, und fordert die bei
den Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus 
dem Protokoll von Lusaka nachzukommen, um 
die Stabilität zu schaffen, die für die wirtschaft
liche Gesundung notwendig ist; 

24. spricht dem Generalsekretär, seinem Sonder
beauftragten und dem Personal der UNAVEM 
III seine Anerkennung für ihre Anstrengungen 
aus und ist zuversichtlich, daß sie in der Lage 
sein werden, die Durchführung des Protokolls 
von Lusaka auch weiterhin zu erleichtern; 

25. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
I . Oktober 1996 über die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele und bei der Einhaltung 
des Zeitplans Bericht zu erstatten, die zwischen 
den beiden Parteien vereinbart wurden, und 
den Rat über die Entwicklung der Situation auf 
dein Boden regelmäßig voll unterrichtet zu hal
ten, insbesondere durch umfassende Unterrich
tung des Rales bis zur dritten Augustwoche 
darüber, ob die beiden Parteien die Aufgabe 
der Bildung einer Regierung der Einheit und 
der nationalen Aussöhnung erfüllt haben; 

26. erklärt, daß er bei seinen künftigen Erörterun
gen des Mandats der UNAVEM III besonderes 
Gewicht darauf legen wird, welche Fortschritte 
die beiden Parteien erzielt haben; 

27. erinnert die Regierung Angolas und die UNI
TA an seine Resolution 976(1995) vom 8. Fe
bruar 1995, in der es unter anderem heißt, daß 
erwartet wird, daß die UNAVEM III ihren Auf
trag bis Februar 1997 abgeschlossen haben 
wird; 

28. bekundet erneut seine Bereitschaft, im Lichte 
der Empfehlungen des Generalsekretärs und 
des Standes der Dinge in Angola gegebenen
falls weitere Maßnahmen zu erwägen; 

29. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Haiti 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Unterstützungsmission der Vereinten Na
tionen in Haiti (UNSMIH). - Resolution 
1063(1996) vom 28. Juni 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die von der Generalversamm
lung verabschiedeten Resolutionen, 

- Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Prä
sidenten der Republik Haiti an den Generalse
kretär der Vereinten Nationen vom 31. Mai 
1996 (S/1996/431, Anhang), 

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die 
Regierung Haitis bei der von ihr eingegange
nen Verpflichtung zu unterstützen, das von der 
Multinationalen Truppe in Haiti (MNF) ge
schaffene und mit Unterstützung der Mission 
der Vereinten Nationen in Haiti (UNMIH) auf
rechterhaltene sichere und stabile Umfeld zu 
erhalten, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 5. Juni 1996 (S/1996/416 und 
Add. 1/Rev. 1), 

- mit Lob für die Rolle der UNMIH bei der Un
terstützung der Regierung Haitis bei ihrer Auf
gabe, a) das sichere und stabile Umfeld, das ge
schaffen wurde, aufrechtzuerhalten und b) eine 
berufsmäßige Haitianische Nationalpolizei 
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aufzustellen, sowie mit dem Ausdruck seines 
Dankes an alle Mitgliedstaaten, die einen Bei
trag zu der UNMIH geleistet haben, 

- feststellen, daß das Mandat der UNMIH mit 
dem 30. Juni 1996 gemäß Resolution 1048 
(1996) endet, 

- Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die 
bisher von der Zivilpolizei der Vereinten Na
tionen, unterstützt vom Militärpersonal der 
Vereinten Nationen, dabei wahrgenommen 
worden ist, bei der Aufstellung einer voll funk
tionsfähigen, ausreichend großen und entspre
chend strukturierten Haitianischen Nationalpo
lizei behilflich zu sein, die ein integrierender 
Bestandteil der Konsolidierung der Demokra
tie und der Neubelebung des Justizwesens in 
Haiti ist, und in diesem Zusammenhang mit 
Genugtuung über die Fortsehritte bei der Auf
stellung der Haitianischen Nationalpolizei, 

- mit dem Ausdruck seiner Genugtuung und Un
terstützung für die in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen unternommenen Anstren
gungen der Organisation der Amerikanischen 
Staaten (OAS) und insbesondere den Beitrag 
der Internationalen Zivilmission in Haiti (MI-
CIVIH) zur Förderung der Konsolidierung des 
Friedens und der Demokratie in Haiti, 

- Kenntnis nehmend von der auf der siebenten 
Plenartagung der sechsundzwanzigsten ordent
lichen Tagung der OAS verabschiedeten Reso
lution über die internationale Präsenz in Haiti 
(S/1996/432 und A/51/164), in der unter ande
rem die internationale Gemeinschaft ermutigt 
wird, ihr während der Krisenjahre bewiesenes 
Engagement in demselben Umfang beizube
halten, und worin empfohlen wird, daß die in
ternationale Gemeinschaft auf Ersuchen der 
haitianischen Regierung eine starke Präsenz in 
Haiti aufrechterhält und volle Unterstützung 
bei der Stärkung der nationalen Polizei und der 
Konsolidierung des für Wirtschaftswachstum 
und Entwicklung notwendigen stabilen und de
mokratischen Umfelds gewährt, und mit der 
Bitte an die OAS um ihre weitere Mitwirkung, 

- in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen 
Frieden und Entwicklung und betonend, daß 
ein nachhaltiges Engagement der internationa
len Gemeinschaft und der internationalen Fi
nanzinstitutionen zur Unterstützung der wirt
schaftlichen, sozialen und institutionellen Ent
wicklung Haitis für den Frieden und die Stabi
lität in Haiti auf lange Sicht unverzichtbar ist, 

- mit Genugtuung über die weiteren Fortschritte, 
die das Volk von Haiti seit der historischen 
friedlichen Machtübergabe von einem demo
kratisch gewählten Präsidenten an den nachfol
genden am 7. Februar 1996 auf dem Weg zur 
Konsolidierung der Demokratie erzielt hat, 

- in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letzt
lich selbst die Verantwortung für die nationale 
Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines si
cheren und stabilen Umfelds, die Rechtspflege 
und den Wiederaufbau seines eigenen Landes 
trägt, 

1. bekräftigt, wie wichtig eine sich selbst erhal
tende, voll funktionsfähige, ausreichend große 
und entsprechend strukturierte nationale Be
rufspolizei, die in der Lage ist, das gesamte 
Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzunehmen, 
für die Konsolidierung der Demokratie und die 
Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist; 

2. beschließt, die Unterstützungsmission der Ver
einten Nationen in Haiti (UNSMIH) bis zum 
30. November 1996 zu schaffen, die der Regie
rung Haitis bei der Aufstellung einer Berufspo
lizei und der Aufrechterhaltung eines sicheren 

und stabilen Umfelds behilflich sein soll, das 
dem Erfolg der Anstrengungen förderlich ist, 
die derzeit unternommen werden, um eine 
schlagkräftige Nationalpolizei aufzustellen 
und auszubilden, und unterstützt die Rolle des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei 
der Koordinierung der Aktivitäten des Systems 
der Vereinten Nationen zur Förderung des 
Aufbaus von Institutionen, der nationalen Aus
söhnung und des wirtschaftlichen Wiederauf
baus in Haiti; 

3. beschließt, daß die UNSMIH sich zunächst aus 
300 Zivilpolizisten und 600 Soldaten zusam
mensetzen wird; 

4. begrüßt die Zusicherung, daß der Generalse
kretär wachsam weitere Gelegenheiten zu einer 
Verringerung der Stärke der Mission verfolgen 
wird, damit sie ihre Aufgaben zu möglichst 
niedrigen Kosten erfüllen kann; 

5. ist sich dessen bewußt, daß zu den Hauptaufga
ben, die sich der Regierung und dem Volk Hai
tis stellen, die Normalisierung und der Wieder
aufbau der Wirtschaft gehören, und betont, wie 
wichtig es ist, daß die Regierung Haitis und die 
internationalen Finanzinstitutionen sich mög
lichst bald über die Maßnahmen einigen, die 
notwendig sind, damit zusätzliche finanzielle 
Unterstützung gewährt werden kann; 

6. ersucht alle Staaten, die Maßnahmen entspre
chend zu unterstützen, welche die Vereinten 
Nationen und die Mitgliedstaaten gemäß dieser 
und anderer einschlägiger Resolutionen zur 
Durchführung der Bestimmungen des in 
Ziffer 2 festgelegten Mandats ergreifen; 

7. ersucht ferner alle Staaten, freiwillige Beiträge 
an den in Resolution 975(1995) eingerichteten 
Treuhandfonds zur Unterstützung der Haitiani
schen Nationalpolizei zu entrichten, um sicher
zustellen, daß die Polizei eine angemessene 
Ausbildung erhält und voll funktionsfähig ist; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
30. September 1996 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, 
der auch künftige Möglichkeiten für eine wei
tere Verringerung der Stärke der Mission ent
hält; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Internationale Gerichte 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ernennung 
der Leiterin der Anklagebehörde bei den Inter
nationalen Gerichten. - Resolution 1047( 1996) 
vom 29. Februar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 

(1993) vom 22. Februar 1993, 827(1993) vom 
25. Mai 1993, 936(1994) vom 8. Juli 1994 und 
955(1994) vom 8. November 1994, 

- mit Bedauern über den Rücktritt von Richard J. 
Goldstone mit Wirkung vom 1. Oktober 1996, 

- gestützt auf Artikel 16 Absatz 4 des Statuts des 
Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begange
nen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht (S/25704) und Artikel 15 des Sta
tuts des Internationalen Gerichts für Rwanda 
(S/RES/955 (1994), Anlage), 

- nach Prüfung der vom Generalsekretär vorge
nommenen Benennung von Louise Arbour für 
das Amt der Leiterin der Anklagebehörde bei 
dem Internationalen Gericht zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be
gangenen schweren Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht und dem Internationalen 
Gericht für Rwanda, 

> ernennt Louise Arbour zur Leiterin der Ankla
gebehörde bei dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo
slawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht und dem Interna
tionalen Gericht für Rwanda, mit Wirkung von 
dem Tag, an dem der Rücktritt von Richard 
Goldstone in Kraft tritt. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Kernwaffen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 12. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/17) 

Auf der 3651. Sitzung des Sicherheitsrats am 12. 
April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes Unterzeichnung des Vertrages über eine kern
waffenfreie Zone in Afrika (Vertrag von Pelinda-
ba)< durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit tiefer Genugtuung 
Kenntnis von der Unterzeichnung des Vertrages 
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Vertrag 
von Pelindaba) am 11. April 1996 in Kairo (Ägyp
ten) und nimmt ferner Kenntnis von der bei dieser 
Gelegenheit erfolgten Verabschiedung der Er
klärung von Kairo<. 
Dieses historische Ereignis stellt die erfolgreiche 
Festschreibung der Verpflichtung dar, welche die 
führenden Politiker Afrikas vor 32 Jahren einge
gangen sind, als sie im Juli 1964 in Kairo die bahn
brechende Resolution der Ersten Ordentlichen Ta
gung der Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation der Afrikanischen 
Einheit verabschiedeten, in der Afrika zur kern
waffenfreien Zone erklärt wurde. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß die Un
terzeichnung des Vertrages durch mehr als 40 afri
kanische Länder sowie die Unterzeichnung der da
zugehörigen Protokolle durch die Mehrheit der 
Kernwaffenstaaten wichtige Schritte auf dem We
ge zur wirksamen und raschen Umsetzung des 
Vertrages darstellen. Er unterstreicht in diesem 
Sinne, wie wichtig die baldige Ratifikation des 
Vertrages ist, damit sein umgehendes Inkrafttreten 
gewährleistet ist. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Erklärung, die 
sein Präsident im Namen der Ratsmitglieder auf 
der auf Ebene der Staats- und Regierungschefs am 
31. Januar 1992 abgehaltenen Sitzung abgegeben 
hat (S/23500), wonach die Verbreitung aller Mas
senvernichtungswaffen eine Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit dar
stellt, und ist der Auffassung, daß die afrikani
schen Länder mit der Unterzeichnung des Vertra
ges über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika einen 
maßgeblichen Beitrag zur Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit geleistet 
haben. 
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Der Sicherheitsrat ergreift diese Gelegenheit, um 
zu solchen Bemühungen auf regionaler Ebene an
zuregen, und ist bereit, auf internationaler und re
gionaler Ebene unternommene Anstrengungen zur 
Erreichung der Universalität des Nichtverbrei
tungsregimes für Kernwaffen zu unterstützen.« 

Liberia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 1041(1996) vom 29. Januar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Situation in Liberia, ins
besondere die Resolution 1020(1995) vom 
10. November 1995, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. Januar 1996 (S/1996/47) über 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (UNOMIL), 

- mit Lob für die positive Rolle, welche die Wirt
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 
Staaten (ECOWAS) durch ihre fortgesetzten 
Bemühungen um die Wiederherstellung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia 
wahrnimmt, 

- mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über die jüngsten Vorfälle von Waffenruhever
letzungen und Angriffen auf Truppen der 
ECOWAS-Überwachungsgruppe (ECOMOG) 
sowie über die anhaltenden Verzögerungen im 
Prozeß der Entflechtung und Entwaffnung der 
Truppen, 

- betonend, daß es notwendig ist, daß alle Partei
en des Übereinkommens von Abuja (S/1995/ 
742, Anhang) seine Bedingungen genauestens 
einhalten und seine Umsetzung beschleunigen, 

- abermals betonend, daß das Volk Liberias und 
seine Führer letztlich selbst für die Her
beiführung des Friedens und der nationalen 
Aussöhnung verantwortlich sind, 

- sowie mit dem Ausdruck seines Dankes an die
jenigen afrikanischen Staaten, die für die ECO
MOG Truppen gestellt haben und dies auch 
weiterhin tun, 

- sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, 
die den Friedensprozeß und die ECOMOG un
terstützt haben, namentlich auch durch Beiträ
ge zu dem Treuhandfonds für Liberia, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Januar 1996; 

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 
31. Mai 1996 zu verlängern; 

3. fordert alle liberianischen Parteien auf, alle von 
ihnen bereits eingegangenen Übereinkünfte 
und Verpflichtungen zu achten und vollständig 
und rasch durchzuführen, insbesondere die Be
stimmungen des Übereinkommens von Abuja 
betreffend die Aufrechterhaltung der Waffen
ruhe, die Entwaffnung und Demobilisierung 
der Kombattanten und die nationale Aussöh
nung; 

4. verurteilt die jüngsten bewaffneten Angriffe 
auf Personal der ECOMOG und auf Zivilper
sonen und verlangt die sofortige Einstellung 
dieser feindseligen Handlungen; 

5. spricht den Regierungen und den Völkern der 
ECOMOG-Länder sowie den Familien des 
ums Leben gekommenen ECOMOG-Personals 
seine Anteilnahme aus; 

6. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien 
in Liberia den Status des Personals der ECO
MOG und der UNOMIL sowie der Organisa
tionen und Organe, die in ganz Liberia huma
nitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und ver
langt ferner, daß diese Parteien die Ausliefe
rung der Hilfsgüter erleichtern und sich genau
estens an die maßgeblichen Regeln des huma
nitären Völkerrechts halten; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf. 
finanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur 
Unterstützung der ECOMOG zu gewähren, da
mit sie ihren Auftrag erfüllen kann, insbeson
dere was die Entwaffnung der liberianischen 
Bürgerkriegsparteien betrifft; 

8. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung 
der internationalen Gemeinschaft für den Frie
densprozeß in Liberia, namentlich auch die 
Mitwirkung der UNOMIL, davon abhängt, daß 
die liberianischen Parteien klar ersichtlich wei
ter zu ihrer Verpflichtung stehen, ihre Mei
nungsverschiedenheiten auf friedlichem Weg 
beizulegen und die nationale Aussöhnung im 
Einklang mit dem Friedensprozeß herbeizu
führen; 

9. ersucht den Generalsekretär, bis zum 31. März 
1996 einen Sachstandsbericht über die Situati
on in Liberia vorzulegen, insbesondere was die 
Fortschritte bei der Entwaffnung und Demobi
lisierung und bei der Planung von Wahlen be
trifft; 

10. fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der 
Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle 
und Aufgaben der UNOMIL und der ECO
MOG bei der Durchführung des Übereinkom
mens von Cotonou (S/26272) und dem Ein
satzkonzept der UNOMIL verstärkt alles Er
forderliche zu tun, um die Sicherheit der Beob
achter und des Zivilpersonals der UNOMIL zu 
gewährleisten; 

11. unterstreicht die Notwendigkeit enger Kontak
te und einer verstärkten Koordination zwischen 
der UNOMIL und der ECOMOG bei ihren 
operativen Tätigkeiten auf allen Ebenen; 

12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
zusätzliche Unterstützung für den Friedenspro
zeß in Liberia zu gewähren, indem sie Beiträge 
an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen 
für Liberia entrichten; 

13. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß die 
Menschenrechte in Liberia geachtet werden, 
und daß es notwendig ist, das Strafvollzugssy
stem in dem Land rasch wiederherzustellen; 

14. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit Resolution 788(1992) vom 19. 
November 1992 verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß 
nach Resolution 985(1995) vom 13. April 1995 
zur Kenntnis zu bringen; 

15. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbe
auftragten und dem gesamten Personal der 
UNOMIL für ihre unermüdlichen Bemühun
gen um die Herbeiführung des Friedens und 
der Aussöhnung in Liberia; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 9. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/16) 

Auf der 3649. Sitzung des Sicherheitsrats am 
9. April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Liberia< durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften Besorg
nis über den Ausbruch von Kampfhandlungen in 
Monrovia und über die sich rasch verschlechternde 
Situation in ganz Liberia Ausdruck. Die Wieder
aufnahme der Kämpfe zwischen Splittergruppen, 
die Drangsalierung und Mißhandlung der Zivilbe
völkerung und des humanitären Hilfspersonals ge
fährdet den Friedensprozeß und läßt ernsthafte 
Zweifel am Willen der Splittergruppen zu seiner 
Umsetzung aufkommen. 
Der Sicherheitsrat erinnert alle Parteien an ihre 
Verantwortung, das humanitäre Völkerrecht in be
zug auf die Zivilbevölkerung voll zu achten und 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Natio
nen und des sonstigen internationalen Personals zu 
gewährleisten, und fordert sie auf, sofort Schritte 
in dieser Hinsicht zu unternehmen. Der Rat fordert 
alle Parteien auf. ihrer Verpflichtung zur Achtung 
der Unverletzlichkeit des diplomatischen Perso
nals und Eigentums nachzukommen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis dar
über zum Ausdruck, daß der Staatsrat und die Füh
rer der Splittergruppen nicht den politischen Wil
len und die Entschlossenheit gezeigt haben, die für 
die Umsetzung des Übereinkommens von Abuja 
erforderlich sind. Wenn die politischen Führer Li
berias nicht sofort durch konkretes positives Han
deln ihre weitere Verpflichtung auf das Überein
kommen von Abuja unter Beweis stellen und ihre 
Verpflichtung, die Waffenruhe wiederherzustellen 
und aufrechtzuerhalten, nicht voll wahrnehmen, 
laufen sie Gefahr, die Unterstützung der interna
tionalen Gemeinschaft zu verlieren. Der Rat be
tont, daß den liberianischen Führern in dieser Hin
sicht eine persönliche Verantwortung zukommt. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Unterstützung 
für das Übereinkommen von Abuja, als einziger 
bestehender Rahmen für die Beilegung der politi
schen Krise Liberias, und die entscheidende Rolle 
der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikani
schen Staaten bei der Beendigung des Konflikts. 
Der Sicherheitsrat fordert die liberianische natio
nale Übergangsregierung und die liberianischen 
Parteien auf, sofort gemeinsam mit der Überwa-
chungsgruppe der Westafrikanischen Staaten 
(ECOMOG) daranzugehen, eine Entflechtung al
ler Truppen, die Wiederherstellung von Frieden 
und Recht und Ordnung in Monrovia und eine 
wirksame und umfassende Waffenruhe im ganzen 
Land herbeizuführen. Der Rat fordert die Parteien, 
insbesondere die ULIMO-J, auf, alle Geiseln un
versehrt freizulassen. Er fordert die Parteien ferner 
auf, alle erbeuteten Waffen und Ausrüstungen 
wieder der ECOMOG zu übergeben. 
Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten daran, daß 
sie gehalten sind, das mit Resolution 788(1992) 
verhängte Embargo für alle Lieferungen von Waf
fen und militärischem Gerät nach Liberia streng 
einzuhalten und alle Verstöße gegen das Waffen
embargo dem Ausschuß nach Resolution 985 
(1995) zur Kenntnis zu bringen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, auf der 
Grundlage der von den liberianischen Parteien bei 
der Durchführung der genannten Maßnahmen er
zielten Fortschritte und nach Prüfung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Entwicklung der La
ge in Liberia zu bestimmen, welche weiteren Maß
nahmen hinsichtlich der künftigen Präsenz der Ver
einten Nationen in Liberia angezeigt sein könn
ten.« 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 6. Mai 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/22) 

Auf der 3661. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. 
Mai 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Liberia< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat bringt erneut seine ernsthafte 
Besorgnis über die Verschlechterung der Situation 
in Liberia zum Ausdruck. Der Rat mißbilligt ent
schieden die willkürlichen Tötungen und die Greu
eltaten, die durch die Truppen der kriegführenden 
Parteien gegen unschuldige Zivilpersonen verübt 
wurden. Die Eskalation der Gewalt zwischen den 
Parteien in Verletzung des Ubereinkommens von 
Abuja bringt den Friedensprozeß ernstlich in Ge
fahr. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, die 
Kampfbandlungen sofort einzustellen, die Waf
fenruhe einzuhalten und Monrovia erneut zu ei
nem sicheren Ort unter dem Schutz der Militärbe
obachtergruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOMOG) zu ma
chen. Er bekundet seine Unterstützung für die 
Bemühungen der Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS) um die 
Beendigung des Konflikts, namentlich auch für die 
dabei wahrgenommene Rolle der ECOMOG. 
Der Sicherheitsrat bedauert, daß die Verschlechte
rung der Situation in Liberia dazu geführt hat, daß 
eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
evakuiert werden mußte. Der Rat erinnert alle 
Staaten daran, daß sie gehalten sind, das mit Reso
lution 788(1992) verhängte Embargo für alle Lie
ferungen von Waffen und militärischem Gerät 
nach Liberia einzuhalten. 
Der Sicherheitsrat betont, welche Bedeutung er 
dem am 8. Mai 1996 in Accra abzuhaltenden Gip
feltreffen der ECOWAS beimißt, und fordert die 
Führer der liberianischen Parteien nachdrücklich 
auf, durch konkrete positive Handlungen ihre Ver
pflichtung auf das Übereinkommen von Abuja zu 
bekräftigen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL). -
Resolution 1059(1996) vom 31. Mai 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren Resolu

tionen betreffend die Situation in Liberia, ins
besondere die Resolution 1041(1996) vom 29. 
Januar 1996, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 21. Mai 1996 (S/1996/362) über 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (UNOMIL), 

- betonend, daß die Eskalation der Gewalt eine 
Verletzung des Übereinkommens von Abuja 
(S/1995/742, Anhang) darstellt und den Frie
densprozeß ernstlich in Gefahr bringt, 

- fest überzeugt von der Wichtigkeit Monrovias 
als sicherer Zufluchtsort, und insbesondere 
Kenntnis nehmend von der jüngsten umfassen
deren Dislozierung der ECOMOG in der Stadt, 

- abermals betonend, daß das Volk Liberias und 
seine Führer letztlich selbst für die Her
beiführung des Friedens und der nationalen 
Aussöhnung verantwortlich sind, 

- mit Lob für die positive Rolle, welche die Wirt
schaftsgemeinschaft der Westafrikanischen 

Staaten (ECOWAS) durch ihre fortgesetzten 
Bemühungen um die Wiederherstellung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia 
wahrnimmt, 

- Kenntnis nehmend von der Annahme eines 
Mechanismus für die Rückführung Liberias 
zum Übereinkommen von Abuja durch die 
Außenminister der ECOWAS am 7. Mai 1996. 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen 
afrikanischen Staaten, die für die ECOWAS-
Überwachungsgruppe (ECOMOG) Truppen 
gestellt haben und dies auch weiterhin tun, 

- sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, 
die den Friedensprozeß und die ECOMOG un
terstützt haben, namentlich auch durch Beiträ
ge zu dem Treuhandfonds für Liberia, 

- sowie betonend, daß die Präsenz der UNOMiL 
in Liberia von der Präsenz der ECOMOG und 
ihrer Entschlossenheit abhängt, die Sicherheit 
der Militärbeobachter und des Zivilpersonals 
der UNOMIL zu gewährleisten, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
21. Mai 1996; 

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 
31. August 1996 zu verlängern; 

3. erkennt an, daß die Verschlechterung der Si
cherheitssituation am Boden den Beschluß des 
Generalsekretärs gerechtfertigt hat, die Trup
penstärke der UNOMIL vorübergehend zu re
duzieren; 

4. nimmt Kenntnis von der Absicht des General
sekretärs, die Dislozierungen der UNOMIL 
mit ihrer derzeitigen Truppenstärke beizube
halten, und ersucht ihn, den Sicherheitsrat von 
jeder bedeutsamen Erhöhung der Zahl der dis
lozierten Personen in Kenntnis zu setzen, die 
nach Maßgabe der Entwicklung der Sicher
heitssituation am Boden geplant würde; 

5. bekundet seine ernsthafte Besorgnis Uber den 
Zusammenbruch der Waffenruhe, die Wieder
aufnahme der Feindseligkeiten und das Über
greifen der Kämpfe auf die vormalige Sicher
heitszone von Monrovia und deren Umgebung; 

6. verurteilt alle Angriffe auf Personal der ECO
MOG, der UNOMIL und internationaler Orga
nisationen und Organe, die humanitäre Hilfe 
gewähren, sowie den Raub ihrer Ausrüstung, 
ihrer Versorgungsgüter und ihres persönlichen 
Eigentums, und forderte die sofortige Rückga
be des geraubten Eigentums; 

7. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien 
in Liberia den Status des Personals der ECO
MOG und der UNOMIL sowie der internatio
nalen Organisationen und Organe, die in ganz 
Liberia humanitäre Hilfe gewähren, strikt ach
ten, und verlangt ferner, daß diese Parteien die 
Auslieferung der Hilfsgüter erleichtern und 
sich genauestens an die maßgeblichen Regeln 
des humanitären Völkerrechts halten; 

8. fordert die liberianischen Parteien auf. alle von 
ihnen bereits eingegangenen Vereinbarungen 
und Verpflichtungen vollinhaltlich und rasch 
umzusetzen, insbesondere das Übereinkom
men von Abuja, und verlangt in diesem Zu
sammenhang, daß sie eine wirksame und um
fassende Waffenruhe wiederherstellen, alle 
Kämpfer und Waffen aus Monrovia abziehen, 
die Dislozierung der ECOMOG zulassen und 
Monrovia wieder zu einem sicheren Zufluchts
ort machen; 

9. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft für den Frie
densprozeß in Liberia, namentlich auch die 
Mitwirkung der UNOMIL, davon abhängt, ob 
die liberianischen Parteien ihre Entschlossen
heit unter Beweis stellen, ihre Meinungsver

schiedenheiten auf friedlichem Weg beizule
gen, und ob die in Ziffer 8 genannten Bedin
gungen erfüllt werden; 

10. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschen
rechte in Liberia geachtet werden; 

11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit Resolution 788(1992) vom 19. 
November 1992 verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß 
nach Resolution 985(1995) vom 13. April 1995 
zur Kenntnis zu bringen; 

12. ermutigt die Mitglieder der ECOWAS, in Vor
bereitung auf ihr Gipfeltreffen Mittel und We
ge zu prüfen, um die ECOMOG zu stärken und 
auf die Führer der Bürgerkriegsparteien einzu
wirken, damit sie den Friedensprozeß wieder
aufnehmen; 

13. forderte alle Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, der ECOMOG finanzielle, logistische und 
sonstige Unterstützung zu gewähren, um ihr 
die Wahrnehmung ihres Mandats zu ermögli
chen; 

14. fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der 
Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle 
und Aufgaben der UNOMIL und der ECO
MOG bei der Durchführung des Übereinkom
mens von Cotonou (S/26272) und dem Ein
satzkonzept der UNOMIL für die Sicherheit 
der Beobachter und des Zivilpersonals der UN
OMIL Sorge zu tragen; 

15. bringt seine Unterstützung für die Entschlos
senheit der Minister der ECOWAS zum Aus
druck, keine Regierung in Liberia anzuerken
nen, die gewaltsam an die Macht gelangt; 

16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
auch weiterhin zusätzliche Unterstützung für 
den Friedensprozeß in Liberia bereitzustellen, 
indem sie zum Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen für Liberia beitragen; 

17. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
auch künftig genau über die Situation in Libe
ria unterrichtet zu halten, und bringt seine Be
reitschaft zum Ausdruck, für den Fall, daß sich 
die Situation weiter verschlechtern sollte, mög
liche Maßnahmen gegen diejenigen zu erwä
gen, die bei der Wiederaufnahme des Friedens
prozesses nicht kooperieren; 

18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 24. Januar 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/4) 

Auf der 3620. Sitzung des Sicherheitsrats am 24. 
Januar 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Somalia< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 19. Januar 1996 über die Situation in 
Somalia (S/1996/42) geprüft und ist zutiefst be
sorgt über das Ausbleiben jeglichen glaubhaften 
Fortschritts bei der nationalen Aussöhnung. Er for
dert alle politischen Führer und Parteien Somalias 
auf, zu einem alle Seiten einbindenden Konsultati-
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oris- und Verhandlungsprozeß zurückzukehren, 
der auf eine nationale Aussöhnung abzielt und zur 
Errichtung einer nationalen Regierung auf breiter 
Grundlage führt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt mit Genugtuung die 
Bemühungen der Organisation der Afrikanischen 
Einheit, der Organisation der Islamischen Konfe
renz, der Liga der Arabischen Staaten, der Eu
ropäischen Union sowie der Nachbarstaaten um 
die Förderung eines nationalen Dialogs auf der Su
che nach einer Lösung der Krise in Somalia. Diese 
Bemühungen beweisen die Entschlossenheit der 
internationalen Gemeinschaft, das somalische 
Volk nicht im Stich zu lassen. Der Rat bekräftigt, 
daß das Volk Somalias letztlich selbst die Verant
wortung dafür trägt, die nationale Aussöhnung 
herbeizuführen und den Frieden wiederherzustel
len. In dieser Hinsieht fordert der Rat die Führer 
der somalischen Splittergruppen nachdrücklich 
auf, der Gewalt abzuschwören und die Interessen 
des Landes und des Volkes über ihre persönlichen 
Meinungsverschiedenheiten und politischen Am
bitionen zu stellen. 
Der Sicherheitsrat befürwortet und unterstützt 
außerdem die Absicht des Generalsekretärs, das 
Politische Büro der Vereinten Nationen für Soma
lia (UNPOS) beizubehalten. Er betont, wie wichtig 
es ist, daß das Büro enge Zusammenarbeit mit den 
Regionalorganisationen wahrt, die Entwicklungen 
in Somalia überwacht und die Kontakte mit den so
malischen Splittergruppen aufrechterhält. Er sieht 
der Rückkehr des Büros nach Somalia, sobald es 
die Umstände erlauben, mit Erwartung entgegen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
über das Andauern des Konflikts zum Ausdruck. 
Die daraus resultierende Unsicherheit, das Bandi
tentum und die allgemeine Gesetzlosigkeit er
höhen das Leid der Zivilbevölkerung. Der Rat ver
urteilt die Drangsalierung, Verprügelung, Ent
führung und Tötung von Personal der internationa
len humanitären Organisationen und unterstreicht 
die Verantwortung aller Parteien in Somalia für die 
Gewährleistung der Sicherheit und Unversehrtheit 
des humanitären und sonstigen internationalen 
Personals. Dieses Klima der Unsicherheit hat die 
Organisationen der Vereinten Nationen bedauerli
cherweise dazu gezwungen, internationales Perso
nal zu verlegen, wodurch die reibungslose Auslie
ferung dringend benötigter humanitärer Hilfsgüter 
behindert wird. 

Der Sicherheitsrat lobt die tapferen Bemühungen 
der Organisationen der Vereinten Nationen und 
der internationalen humanitären Organisationen 
sowie ihres somalischen Personals, die dem soma
lischen Volk mutig und entschlossen Unterstüt
zung gewähren. Der Rat ermutigt die Mitglied
staaten, auch weiterhin humanitäre Unterstützung 
zu gewähren, um eine weitere Verschlechterung 
der derzeitigen Lage zu verhindern. 
Der Sicherheitsrat hält die ungestörte Auslieferung 
von humanitären Hilfsgütern für einen entschei
denden Faktor zur Wahrung der allgemeinen Si
cherheit und Stabilität Somalias. Die Schließung 
des wichtigsten Hafens in Mogadischu wie auch 
anderer Transporteinrichtungen verschlechtert in 
dieser Hinsicht die derzeitige Lage drastisch und 
könnte ein großes Hindernis für zukünftige Nothil
felieferungen darstellen. Der Rat fordert die soma
lischen Parteien und Splittergruppen auf, diese 
Einrichtungen ohne Vorbedingung wieder zu öff
nen. 
Der Sicherheitsrat erinnert alle Staaten an ihre 
Verpflichtung, das mit Ziffer 5 der Resolution 
733(1992) verhängte allgemeine und vollständige 
Embargo für alle Lieferungen von Waffen und mi
litärischem Gerät nach Somalia voll einzuhalten. 

In dieser Hinsicht fordert er alle Staaten auf, von 
allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Si
tuation in Somalia verschärfen könnten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Entwicklungen in Somalia weiter auf 
dem laufenden zu halten. Der Rat bleibt mit der 
Angelegenheit befaßt.« 

Tadschikistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 29. März 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/14) 

Auf der 3646. Sitzung des Sicherheitsrats am 
29. März 1996 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Tadschikistan und ent
lang der tadschikisch-afghanischen Grenze< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 22. März 1996 über die Situation in 
Tadschikistan (S/1996/212) geprüft. 
Der Sicherheitsrat bedauert, daß bei der fortlaufen
den Runde der innertadschikischen Gespräche in 
Aschgabad nur unzureichende Fortschritte bei der 
Lösung grundlegender politischer und institutio
neller Probleme erzielt worden sind. Er fordert die 
tadschikischen Parteien auf, ihre Bemühungen um 
die Herbeiführung einer Einigung auf der Grundla
ge des Protokolls vom 17. August 1995 über die 
Grundprinzipien zur Herstellung des Friedens und 
der nationalen Eintracht in Tadschikistan (S/ 
1995/720, Anhang) erheblich zu verstärken. Er 
fordert sie nachdrücklich auf, konstruktiv und 
nach Treu und Glauben zu verhandeln und auf der 
Grundlage gegenseitiger Konzessionen und Kom
promisse nach Lösungen zu suchen. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über die 
Verstöße gegen die Teheraner Waffenruheverein
barung vom 17. September 1994 (S/1995/1102, 
Anhang I) und insbesondere die derzeitigen 
Kampftandlungen in der Region von Tavildara. 
Er appelliert an die tadschikischen Parteien, alle 
im Rahmen dieser Vereinbarung eingegangenen 
Verpflichtungen genauestens zu erfüllen. Er erin
nert sie daran, daß das Mandat der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
(UNMOT) mit der Maßgabe erteilt wurde, daß 
die Teheraner Waffenruhevereinbarung in Kraft 
bleibt und die Parteien auch weiterhin für eine 
wirksame Waffenruhe, die nationale Aussöhnung 
und die Förderung der Demokratie eintreten. Der 
Rat stellt mit Besorgnis fest, daß die derzeitigen 
Militäroperationen und andere Verstöße gegen 
die Waffenruhe das Eintreten der Parteien für ei
ne wirksame Waffenruhe zweifelhaft erscheinen 
lassen. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Parteien die 
Waffenruhe um weitere drei Monate bis zum 
26. Mai 1996 verlängert haben. Er ist jedoch be
sorgt darüber, daß die Waffenruhe nur um einen so 
geringfügigen Zeitraum verlängert worden ist. Der 
Rat unterstützt voll und ganz, den vom Generalse
kretär in seinem Bericht (S/1996/212) ausgespro
chenen Appell an die tadschikische Opposition, ei
ner Verlängerung der Waffenruhevereinbarung für 
die Dauer der innertadschikischen Gespräche zu
zustimmen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt, welche Bedeutung 
einem direkten politischen Dialog zwischen dem 

Präsidenten der Republik Tadschikistan und dem 
Führer der Bewegung der Islamischen Wiederge
burt Tadschikistans für den Friedensprozeß zu
kommt, und legt ihnen nahe, das nächste Treffen 
baldmöglichst abzuhalten. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Haltung des Majlisi 
Oli (Parlament) Tadschikistans, das während sei
ner außerordentlichen Tagung am 11. und 12. 
März 1996 seine nachdrückliche Unterstützung für 
die Bemühungen zur Herbeiführung der nationa
len Aussöhnung und für die Suche nach einem 
Kompromiß bei den unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen geführten innertadschiki
schen Gesprächen bekundet hat. Er bedauert, daß 
die Führer der Bewegung der Islamischen Wieder
geburt Tadschikistans sich geweigert haben, an der 
außerordentlichen Tagung des Majlisi Oli teilzu
nehmen. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis 
über die Entführung des der Opposition an
gehörenden Ko-Vorsitzenden der Gemeinsamen 
Kommission am 24. Februar 1996 Ausdruck und 
fordert die tadschikische Regierung auf, ihre Un
tersuchung dieses Vorfalls zu intensivieren. Der 
Rat schließt sich dem Aufruf des Generalsekretärs 
an die Regierung an, der Gemeinsamen Kommis
sion durch die Gewährung der erforderlichen Si
cherheitsgarantien ein sicheres und wirksames Ar
beiten zu ermöglichen. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner Hoffnung Aus
druck, daß die am 9. März 1996 in Duschanbe von 
den Führern Tadschikistans und der politischen 
Parteien, sozialen Bewegungen und ethnischen 
Gemeinschaften unterzeichnete Vereinbarung 
über soziale Eintracht in Tadschikistan (S/1996/ 
187, Anhang) zur nationalen Aussöhnung beitra
gen wird. 
Der Sicherheitsrat bringt seine ernste Besorgnis 
Über die Verschlechterung der humanitären Situa
tion in Tadschikistan zum Ausdruck. Er fordert die 
Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten auf, um
gehend Maßnahmen zur Unterstützung der huma
nitären Hilfsanstrengungen der Vereinten Natio
nen und anderer internationaler Organisationen zu 
ergreifen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die positive Rolle, die 
die UNMOT unter schwierigen Umständen ge
spielt hat. Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über 
Zwischenfälle der jüngsten Zeit zum Ausdruck, 
bei denen Personal der UNMOT drangsaliert und 
bedroht wurde, und wiederholt seinen Aufruf an 
die Parteien, mit der UNMOT voll zusammenzuar
beiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
des Personals der Vereinten Nationen und der an
deren internationalen Organisationen zu gewähr
leisten. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über die Verzögerun
gen, die bei der Schaffung eines Verbindungspo
stens der UNMOT in Taloqan (nördliches Afgha
nistan) aufgetreten sind, und ermutigt die zuständi
gen afghanischen Behörden, die Eröffnung dieses 
Postens zu erleichtern. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Einrichtung des 
Büros eines unabhängigen Ombudsman für Men
schenrechte in Tadschikistan mit Hilfe der Organi
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß seine 
Tätigkeit zum Abbau der Spannungen beitragen 
wird. 
Der Sicherheitsrat spricht dem ehemaligen Son
derabgesandten des Generalsekretärs in Tadschi
kistan, Herrn Piriz-Ballon, für seine unermüdli
chen Anstrengungen seine Anerkennung aus. Er 
geht davon aus, daß sein Nachfolger rasch ernannt 
werden wird, und verleiht seiner Hoffnung Aus
druck, daß der neue Sonderabgesandte unverzüg-
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lieh mit der Vorbereitung der nächsten Phase der 
fortlaufenden innertadschikischen Gesprächsrun
de, die möglichst bald einberufen werden sollte, 
beginnen wird.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 21. Mai 1996 (UN-Dok./PRST/1996/25) 

Auf der 3665. Sitzung des Sicherheitsrats am 21. 
Mai 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Tadschikistan und entlang der 
tadschikisch-afghanischen Grenze< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt die jüngsten Ver
stöße gegen die Teheraner Waffenruhevereinba
rung vom 17. September 1994 (S/1994/1102, An
hang I), insbesondere die geplante und organisier
te Offensive der bewaffneten tadschikischen Op
position in der Region von Tavildara. Er mißbilligt 
entschieden, daß es infolge von Gewalthandlungen 
zu Verlusten an Menschenleben unter der Zivilbe
völkerung und unter Mitgliedern der Gemeinsa
men GUS-Friedenstruppen gekommen ist. Er er
klärt, daß diese Handlungen völlig unannehmbar 
sind. 
Der Sicherheitsrat verleiht seiner tiefen Besorgnis 
darüber Ausdruck, daß alle diese Handlungen die 
bereits ernste humanitäre Lage in Tadschikistan 
noch verschlimmern. Er verlangt die sofortige Ein
stellung der Offensivmaßnahmen und Gewalt
handlungen. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
Souveränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und für die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht seine Unterstüt
zung für die Verlängerung der Waffenruheverein
barung für die gesamte Dauer der innertadschiki
schen Gespräche und stellt fest, daß die Bewegung 
der Islamischen Wiedergeburt Tadschikistans ei
ner Verlängerung der Waffenruhe, wenn auch nur 
für weitere drei Monate, zugestimmt hat. Er fordert 
die Parteien auf, ihr Eintreten für den Frieden unter 
Beweis zu stellen, indem sie die Waffenruhe und 
die anderen von ihnen eingegangenen Verpflich
tungen sowie die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats strikt einhalten. Er erinnert die Par
teien außerdem daran, daß das Mandat der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in Tadschi
kistan (UNMOT) mit der Maßgabe erteilt wurde, 
daß die Waffenruhevereinbarung in Kraft bleibt 
und daß die Parteien auch weiterhin für eine wirk
same Waffenruhe, die nationale Aussöhnung und 
die Förderung der Demokratie eintreten. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Personal der UN
MOT seine Anerkennung aus für den Beitrag, den 
es unter schwierigen Umständen geleistet hat. Er 
verleiht seiner Besorgnis Ausdruck über die Be
schränkungen, die die Parteien der UNMOT aufer
legt haben, und fordert sie und insbesondere die 
Regierung Tadschikistans auf, die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten 
Nationen und der anderen internationalen Organi
sationen zu gewährleisten. 

Der Sicherheitsrat fordert beide Parteien auf, ihre 
Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Ar
beitsweise der Gemeinsamen Kommission, insbe
sondere auch der Frage der Sicherheitsgarantien 
für die Kommissionsmitglieder, beizulegen und 
für die möglichst baldige Wiederaufnahme der 
Tätigkeit der Kommission Sorge zu tragen. 
Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, daß die 

sich verschlechternde humanitäre Lage die Be
schaffung der erforderlichen Ressourcen um so 
dringlicher macht, und er fordert die Mitgliedstaa
ten und sonstigen Beteiligten auf, umgehend Maß
nahmen zur Unterstützung der humanitären Hilfs
anstrengungen der Vereinten Nationen und ande
rer internationaler Organisationen zu ergreifen. 
Der Sicherheitsrat bittet den Generalsekretär und 
seinen Sonderbeauftragten, ihre Bemühungen um 
die möglichst baldige Wiederaufnahme der inner-
tadschikischen Gespräche fortzusetzen, und for
dert die als Beobachter bei diesen Gesprächen fun
gierenden Länder und Regionalorganisationen auf, 
diese Bemühungen in jeder nur möglichen Weise 
zu unterstützen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Tadschikistan (UN
MOT). - Resolution 1061(1996) vom 14. Juni 
1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen sowie die Erklärungen seines Präsi
denten, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 7. Juni 1996 (S/1996/412), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Sou
veränität und territoriale Unversehrtheit der 
Republik Tadschikistan und die Unverletzlich
keit ihrer Grenzen, 

- mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über 
die schwerwiegende Verschlechterung der La
ge in Tadschikistan sowie unter Betonung der 
dringenden Notwendigkeit, daß die tadschiki
schen Parteien die von ihnen eingegangenen 
Verpflichtungen ehrlich und nach Treu und 
Glauben erfüllen. 

- unter Hinweis auf die von den Parteien einge
gangenen Verpflichtungen zur Beilegung des 
Konflikts und zur Herbeiführung der nationa
len Aussöhnung in dem Land ausschließlich 
durch friedliche politische Mittel auf der 
Grundlage gegenseitiger Zugeständnisse und 
Kompromisse sowie unter Betonung der Un
zulässigkeit jeglicher feindseliger Handlungen 
in Tadschikistan und an der tadschikisch-af
ghanischen Grenze, 

- unter Betonung der Notwendigkeit der baldi
gen Wiederaufnahme der Gespräche zwischen 
der Regierung Tadschikistans und der Verei
nigten Tadschikischen Opposition (UTO), mit 
dem Ausdruck seiner Hoffnung, daß baldmög
lichst maßgebliche Fortschritte in Richtung auf 
eine politische Regelung des Konflikts erzielt 
werden, sowie in Unterstützung der vom Gene
ralsekretär und seinem Sonderbeauftragten in 
diesem Sinn unternommenen Bemühungen, 

- betonend, daß die tadschikischen Parteien 
selbst die Hauptverantwortung für die Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten tragen 
und daß die in dieser Resolution vorgesehene 
internationale Unterstützung mit dem Prozeß 
der nationalen Aussöhnung und der Förderung 
der Demokratie verknüpft sein muß, 

- mit dem Ausdruck seiner Befriedigung über 
die regelmäßigen Kontakte zwischen der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in 
Tadschikistan (UNMOT) und den Gemeinsa
men Friedenstruppen der Gemeinschaft Unab
hängiger Staaten, den russischen Grenztruppen 
und der Mission der Organisation für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa in Ta
dschikistan, 

1. dankt für den Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. Juni 1996; 

2. fordert die Parteien auf, die Feindseligkeiten 
sofort einzustellen und die Teheraner Verein
barung (S/1994/1102, Anhang I) und alle ande
ren von ihnen eingegangenen Verpflichtungen 
voll einzuhalten, und fordert sie mit allem 
Nachdruck auf, die Waffenruhe für die gesam
te Dauer der innertadschikischen Gespräche zu 
verlängern; 

3. beschließt, das Mandat der UNMOT bis zum 
15. Dezember 1996 zu verlängern, unter der 
Voraussetzung, daß die Teheraner Vereinba
rung in Kraft bleibt und die Parteien ihr Eintre
ten für eine wirksame Waffenruhe, die nationa
le Aussöhnung und die Förderung der Demo
kratie unter Beweis stellen, und beschließt fer
ner, daß das Mandat in Kraft bleibt, sofern 
nicht der Generalsekretär dem Rat berichtet, 
daß diese Bedingungen nicht erfüllt worden 
sind; 

4. bekundet seine Absicht, das künftige Engage
ment der Vereinten Nationen in Tadschikistan 
zu überprüfen, falls sich die Aussichten für den 
Friedensprozeß während des Mandatszeit
raums nicht verbessert haben sollten; 

5. fordert die Parteien auf, mit dem Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs voll zusammen
zuarbeiten und die innertadschikische Ge
sprächsrunde unverzüglich wieder aufzuneh
men, um mit Hilfe der als Beobachter bei den 
innertadschikischen Gesprächen fungierenden 
Länder und Regionalorganisationen zu einer 
umfassenden politischen Regelung des Kon
flikts zu gelangen; 

6. fordert die Parteien auf, mit der UNMOT voll 
zu kooperieren und die Sicherheit des Perso
nals der Vereinten Nationen und der anderen 
internationalen Organisationen zu gewährlei
sten, und fordert sie und insbesondere die Re
gierung Tadschikistans außerdem auf, alle Ein
schränkungen der Bewegungsfreiheit des Per
sonals der UNMOT aufzuheben; 

7. fordert die Parteien außerdem auf, die Tätigkeit 
der Gemeinsamen Kommission unverzüglich 
wieder aufzunehmen, und ermutigt in diesem 
Zusammenhang die tadschikische Opposition, 
die ihnen von der Regierung Tadschikistans 
angebotenen Sicherheitsgarantien nach Treu 
und Glauben anzunehmen; 

8. fordert die afghanischen Behörden und die 
UTO auf. die für die Errichtung eines zusätzli
chen Verbindungspostens in Taloqan erforder
lichen Vorkehrungen abzuschließen; 

9. fordert die tadschikischen Parteien nachdrück
lich auf, mit dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz voll zusammenzuarbeiten, um 
den Austausch von Gefangenen und Internier
ten zwischen den beiden Seiten zu erleichtern; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Rat auch 
weiterhin alle drei Monate über die Durch
führung der Teheraner Vereinbarung, die bei 
der Herbeiführung einer umfassenden politi
schen Regelung des Konflikts erzielten Fort
schritte und die Tätigkeit der UNMOT Bericht 
zu erstatten; 

11. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Ver
schlechterung der humanitären Lage, die durch 
die jüngsten Naturkatastrophen noch gravie
render geworden ist, und fordert die Mitglied
staaten und anderen Beteiligten nachdrücklich 
auf, die humanitären Hilfsmaßnahmen der 
Vereinten Nationen und anderer internationa
ler Organisationen rasch und großzügig zu un
terstützen; 

12. ermutigt die Staaten, insbesondere in Erwar-
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lung der Wiederaufnahme der Tätigkeit der 
Gemeinsamen Kommission Beiträge an den 
vom Generalsekretär im Einklang mit Resolu
tion 968(1994) eingerichteten Freiwilligen 
Fonds zu entrichten; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(M1NURSO). - Resolution 1042(1996) vom 
31. Januar 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu

tionen über die Westsaharafrage, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 19. Januar 1996 (S/1996/43 und 
Corr. 1 ), 

- in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
über den Besuch des Sonderabgesandten des 
Generalsekretärs in der Region vom 2. 
bis 9. Januar 1996, 

- in Anbetracht der von der Regierung Marokkos 
geäußerten Auffassungen, die in dem Bericht 
des Generalsekretärs dargelegt sind. 

- sowie in Anbetracht der von der Polisario-
Front geäußerten Auffassungen, die in dem Be
richt des Generalsekretärs dargelegt sind, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten 
und dauerhaften Lösung der Westsaharafrage 
behilflich zu sein, 

- von neuem feststellend, daß Fortschritte nur 
dann erzielt werden können, wenn die beiden 
Parteien eine Vision davon entwickeln, wie 
sich die Zeit nach dem Referendum gestalten 
soll, 

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne 
weitere Verzögerungen ein freies, faires und 
unparteiisches Selbstbestimmungsreferendum 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem von den beiden genannten Parteien akzep
tierten Regelungsplan durchzuführen; 

2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Januar 1996; 

3. beschließt, das Mandat der Mission der Verein
ten Nationen für das Referendum in Westsaha
ra (MINURSO) bis zum 31. Mai 1996 zu ver
längern; 

4. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über 
die Pattsituation, die den Identifizierungspro
zeß behindert hat, und die darauf zurückzu
führenden geringen Fortschritte im Hinblick 
auf die vollständige Umsetzung des Rege
lungsplans; 

5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Gene
ralsekretär und der MINURSO bei der Wieder
aufnahme des Identifizierungsprozesses, der 
Überwindung der dem Abschluß dieses Pro
zesses im Wege stehenden Hindernisse und der 
Umsetzung aller sonstigen Aspekte des Rege
lungsplans im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen zusammenzuarbeiten; 

6. legt den beiden Parteien nahe, weitere Mög
lichkeiten zur Schaffung von Vertrauen zwi
schen ihnen zu prüfen und die Umsetzung des 
Regelungsplans zu erleichtern; 

7. unterstützt die Absicht des Generalsekretärs, 
im Falle des Ausbleibens greifbarer Fortschrit
te im Hinblick auf die vollständige Umsetzung 
des Regelungsplans die Situation sofort dem 
Rat zur Kenntnis zu bringen, und bittet den Ge
neralsekretär für diesen Fall, ihm ein detaillier
tes Programm für den etappenweisen Abzug 
der MINURSO im Einklang mit der in seinem 
Bericht vom 19. Januar 1996 enthaltenen zwei
ten Entscheidungsmöglichkeit zur Behandlung 
vorzulegen; 

8. ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens 
15. Mai 1996 einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats und Reduzierung des mi
litärischen Anteils der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara 
(MINURSO). - Resolution 1056(1996) vom 
29. Mai 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung aller seiner früheren Resolu

tionen zur Westsahara-Frage, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 8. Mai 1996 (S/1996/343), 
- Kenntnis nehmend von den von der Regierung 

Marokkos zum Ausdruck gebrachten Auffas
sungen, die in dem Bericht des Generalse
kretärs und in dem Memorandum in der Anla
ge zu dem an den Generalsekretär gerichteten 
Schreiben vom 10. Mai 1996 (S/1996/345) ent
halten sind, 

- sowie Kenntnis nehmend von den von der Po-
lisario-Front zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, die in dem Bericht des Generalse
kretärs und in dem Memorandum in der Anla
ge zu dem an den Generalsekretär gerichteten 
Schreiben vom 23. Mai 1996 (S/1996/366) ent
halten sind, 

- sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des amtierenden Vorsitzenden und des Gene
ralsekretärs der Organisation der Afrikani
schen Einheit, datiert vom 23. Mai 1996 (S/ 
1996/376), 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den 
Parteien bei der Herbeiführung einer gerechten 
und dauerhaften Lösung der Westsaharafrage 
behilflich zu sein, 

- betonend, welche Bedeutung er der Aufrecht
erhaltung der Waffenruhe, als integraler Be
standteil des Regelungsplans, beimißt, 

- in Anerkennung dessen, daß die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara (MINURSO) trotz aller Schwierig
keiten bislang mehr als 60 000 Personen identi
fizieren konnte, 

- von neuem feststellend, daß Fortschritte nur 
dann erzielt werden können, wenn die beiden 
Parteien eine Vision davon entwickeln, wie 
sich die Zeit nach dem Referendum gestalten 
soll, 

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, so bald 
wie möglich ein freies, faires und unpartei
isches Selbstbestimmungsreferendum des 
Volkes von Westsahara im Einklang mit dem 
von den beiden genannten Parteien akzeptier
ten Regelungsplan durchzuführen; 

2. bedauert zutiefst, daß es an dem erforderlichen 
Willen mangelt, der MINURSO die Zusam

menarbeit zu gewähren, die sie benötigt, um 
den Identifizierungsprozeß wiederaufnehmen 
und abschließen zu können, und daß deshalb 
keine nennenswerten Fortschritte in Richtung 
auf die Durchführung des Regelungsplans ver
zeichnet werden konnten; 

3. stimmt mit der Empfehlung des Generalse
kretärs überein, wonach der Identifizierungs
prozeß so lange unterbrochen werden soll, bis 
beide Parteien konkrete und überzeugende Be
weise dafür erbringen, daß sie entschlossen 
sind, diesen Prozeß im Einklang mit dem Re
gelungsplan ohne weitere Behinderungen wie
deraufzunehmen und abzuschließen; 

4. unterstützt den Vorschlag des Generalse
kretärs, die Personalstärke des militärischen 
Anteils der MINURSO um 20 Prozent zu redu
zieren, mit der Maßgabe, daß dies ihre operati
ve Wirksamkeit bei der Überwachung der 
Waffenruhe nicht beeinträchtigt; 

5. unterstützt die Auffassung des Generalse
kretärs, wonach der Beschluß, die Arbeit der 
Identifizierungskommission vorübergehend 
einzustellen und die Anzahl der Zivilpolizisten 
und der Soldaten zu reduzieren, kein Nachlas
sen der Entschlossenheit bedeutet, die Durch
führung des Regelungsplans sicherzustellen; 

6. unterstützt den Vorschlag des Generalse
kretärs, im Rahmen des Regelungsplans ein 
politisches Büro beizubehalten, um den Dialog 
mit den Parteien und den beiden Nachbarstaa
ten fortzusetzen und alle anderen Bemühungen 
zu erleichtern, die dazu beitragen könnten, daß 
die Parteien auf einen Kurs einschwenken, der 
zu einer einvernehmlichen Formel zur Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten führt, 
und ermutigt den Generalsekretär, Mittel und 
Wege zur Stärkung der Rolle dieses Büros zu 
prüfen; 

7. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, 
ohne weitere Verzögerung den politischen 
Willen, die Zusammenarbeit und die Flexibi
lität unter Beweis zu stellen, die erforderlich 
sind, um die Wiederaufnahme und den baldi
gen Abschluß des Identifizierungsprozesses 
sowie die Durchführung des Regelungsplans 
zu ermöglichen; stellt mit Genugtuung fest, 
daß die Parteien die Waffenruhe eingehalten 
haben, die ein integraler Bestandteil des Rege
lungsplans ist, und fordert sie auf, dies auch 
weiter zu tun; 

8. fordert die Parteien außerdem auf, als Beweis 
für ihren guten Willen mit den Vereinten Na
tionen bei der Durchführung bestimmter 
Aspekte des Regelungsplans zu kooperieren, 
wie bei der möglichst baldigen Freilassung sa-
harauischer politischer Gefangener und dem 
Austausch von Kriegsgefangenen aus huma
nitären Gründen, um die Durchführung des Re
gelungsplans in seiner Gesamtheit zu beschleu
nigen; 

9. ermutigt die Parteien, weitere Mittel und Wege 
zu prüfen, um Vertrauen zwischen ihnen zu 
schaffen, mit dem Ziel, die Hindernisse für die 
Durchführung des Regelungsplans zu beseiti
gen; 

10. beschließt, das Mandat der MINURSO auf der 
vom Generalsekretär in seinem Bericht vom 8. 
Mai 1996 vorgeschlagenen Grundlage bis zum 
30. November 1996 zu verlängern; 

11. erinnert die Parteien daran, daß der Rat für den 
Fall, daß während dieses Zeitraums keine we
sentlichen Fortschritte erzielt werden, andere 
Maßnahmen prüfen müssen wird, darunter 
auch eine mögliche weitere Reduzierung der 
Truppenstärke der MINURSO, betont aber sei-
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ne Bereitschaft, die Wiederaufnahme des Iden-
tifizierungsprozesses zu unterstützen, sobald 
die Parteien wie in Ziffer 7 gefordert den nöti
gen politischen Willen und die erforderliche 
Zusammenarbeit und Flexibilität unter Beweis 
gestellt haben; 

12. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühun
gen bei den Parteien fortzusetzen, die Pattsitua
tion zu überwinden, die die Durchführung des 
Regelungsplans verhindert, und dem Rat bis 
zum 31. August 1996 einen Bericht über die 
Ergebnisse seiner Bemühungen vorzulegen; 

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
über alle bedeutsamen Entwicklungen, ein
schließlich ihrer humanitären Aspekte, genau 
auf dem laufenden zu halten und bis zum 10. 
November 1996 einen umfassenden Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vor
zulegen; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP). - Re
solution 1062(1996) vom 28. Juni 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- mit Genugtuung über den Bericht des General

sekretärs vom 7. Juni 1996 über den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/1996/41 1 und 
Corr. 1 und Add. 1 ), 

- sowie mit Genugtuung über den Bericht des 
Generalsekretärs vom 25. Juni 1996 über sei
nen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern (S/ 
1996/467), 

- Kenntnis nehmend von der in dem Bericht vom 
7. Juni 1996 enthaltenen Empfehlung, der Si
cherheitsrat möge das Mandat der Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern (UN
FICYP) verlängern, 

- feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge
stimmt hat, daß es angesichts der Verhältnisse 
auf der Insel notwendig ist, die Truppe über 
den 30. Juni 1996 hinaus in Zypern zu belas
sen, 

- in Bekräftigung seiner früheren einschlägigen 
Resolutionen über Zypern und insbesondere 
der Resolutionen 186(1964) vom 4. März 
1964, 939(1994) vom 29. Juli 1994 und 1032 
(1995) vom 19. Dezember 1995, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis 
darüber, daß keine Fortschritte auf dem Weg zu 
einer endgültigen politischen Lösung erzielt 
worden sind, und die Einschätzung des Gene
ralsekretärs teilend, daß die Verhandlungen be
reits zu lange festgefahren sind, 

- mit Bedauern darüber, daß keine Fortschritte in 
bezug auf die Einführung von Maßnahmen er
zielt werden konnten, um entlang der Feuerein
stellungslinien Gefechtsmunition oder Waffen, 
außer Handfeuerwaffen, sowie das Abfeuern 
von Waffen in Sicht- oder Hörweite der Puffer
zone zu verbieten oder die Abzugsvereinba
rung von 1989 auszuweiten, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der 
UNFICYP im Nordteil der Insel, die in Zif

fer 27 des Berichts des Generalsekretärs vom 
7. Juni 1996 beschrieben sind, 

1. beschließt, das Mandat der UNFICYP um ei
nen weiteren, am 31. Dezember 1996 enden
den Zeitraum zu verlängern; 

2. begrüßt die Ernennung von Han Sung-Joo zum 
neuen Sonderbeauftragten des Generalse
kretärs für Zypern und fordert beide Parteien 
auf, mit dem Sonderbeauftragten bei seinen 
Bemühungen zur Erleichterung einer umfas
senden Regelung des Zypern-Problems voll zu 
kooperieren; 

3. mißbilligt den tragischen Zwischenfall, in des
sen Verlauf am 3. Juni 1996 innerhalb der Puf
ferzone der Vereinten Nationen ein Angehöri
ger der griechisch-zyprischen Nationalgarde 
erschossen wurde, sowie die Behinderung von 
Personal der UNFICYP durch türkisch-zypri
sche Soldaten bei dem Versuch, dem Soldaten 
der Nationalgarde Hilfe zu leisten und den 
Vorfall zu untersuchen, wie aus dem Bericht 
des Generalsekretärs vom 7. Juni 1996 hervor
geht; 

4. verleiht seiner ernsthaften Besorgnis Ausdruck 
über die laufende Modernisierung und Verstär
kung der Streitkräfte in der Republik Zypern, 
den überhöhten Umfang der Streitkräfte und 
Ausrüstung und das Ausbleiben von Fortschrit
ten auf dem Weg zu einer maßgeblichen Ver
minderung der Zahl der ausländischen Truppen 
in der Republik Zypern, fordert alle Beteiligten 
erneut nachdrücklich auf, sich auf eine solche 
Verminderung und auf die Reduzierung der 
Verteidigungsausgaben in der Republik Zy
pern zu verpflichten, um zur Wiederherstel
lung des Vertrauens zwischen den Parteien bei
zutragen und einen ersten Schritt im Hinblick 
auf den Abzug der nichtzyprischen Truppen zu 
tun, wie in dem Ideenkatalog (S/24472, An
hang) ausgeführt, betont die Bedeutung der 
schließlichen Entmilitarisierung der Republik 
Zypern als Ziel im Rahmen einer umfassenden 
Gesamtregelung, und fordert den Generalse
kretär auf, die dahin gehenden Bemühungen zu 
fördern; 

5. bringt außerdem seine ernsthafte Besorgnis 
über die jüngsten militärischen Übungen in der 
Region zum Ausdruck, einschließlich Überflü
gen im Luftraum Zyperns durch militärische 
Starrflügelflugzeuge, was zu erhöhten Span
nungen geführt hat; 

6. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten 
auf: 
a) die Unversehrtheit der Pufferzone der Ver

einten Nationen zu achten, sicherzustellen, 
daß es entlang der Pufferzone zu keinen 
weiteren Zwischenfällen kommt, feindseli
ge Handlungen zu verhindern, einschließ
lich des Beschusses der UNFICYP mit Ge
fechtsmunition, volle Bewegungsfreiheit 
für die Truppe zu gewährleisten und mit ihr 
voll zusammenzuarbeiten; 

b) sofort Gespräche mit der UNFICYP im 
Einklang mit Ziffer 3 der Resolution 
839(1993) vom 11. Juni 1993 aufzuneh
men mit dem Ziel, reziproke Maßnah
men zu ergreifen, um entlang der Feuer
einstellungslinien Gefechtsmunition oder 
Waffen, außer Handfeuerwaffen, sowie 
das Abfeuern von Waffen in Sicht- oder 
Hörweite der Pufferzone zu verbie
ten; 

c) alle Minenfelder und Gebiete mit Spreng
fallen innerhalb der Pufferzone ohne wei
teren Verzug wie von der UNFICYP gefor
dert zu räumen; 

d) Sperrmaßnahmen in unmittelbarer Nach
barschaft der Pufferzone einzustellen; 

e) sofort intensive Gespräche mit der UN
FICYP aufzunehmen mit dem Ziel, auf der 
Grundlage der vom Kommandeur der 
Truppe im Juni 1996 vorgelegten aktuali
sierten Vorschläge die Abzugsvereinba
rung von 1989 auf alle Gebiete der Puffer
zone auszuweiten, wo sich die beiden Sei
ten in großer Nähe zueinander befinden; 

7. begrüßt die von beiden Parteien als Reaktion 
auf die von der UNFICYP durchgeführte Un
tersuchung der humanitären Lage ergriffenen 
Maßnahmen, bedauert, daß die türkisch-zypri
sche Seite nicht umfassender auf die Empfeh
lungen der UNFICYP reagiert hat, fordert die 
türkisch-zyprische Seite auf, die Grundfreihei
ten der im nördlichen Teil der Insel lebenden 
griechischen Zyprer und Maroniten voll zu 
achten und die Bemühungen zur Verbesserung 
ihrer Lebensbedingungen zu verstärken, und 
fordert die Regierung Zyperns auf, ihre 
Bemühungen zur Beseitigung jeglicher Diskri
minierung der im südlichen Teil der Insel le
benden türkischen Zyprer fortzusetzen; 

8. begrüßt die laufenden Bemühungen der Ver
einten Nationen sowie diplomatische Missio
nen zur Förderung von Veranstaltungen, die 
beide Volksgruppen einschließen, bedauert die 
Hindernisse, die solchen Kontakten in den 
Weg gelegt werden, und fordert alle Beteilig
ten, insbesondere die türkisch-zyprische 
Führung, mit Nachdruck auf, alle Hindernisse 
für derartige Kontakte aufzuheben und zu ver
meiden; 

9. ersucht den Generalsekretär, den Aufbau und 
die Stärke der Truppe im Hinblick auf eine 
mögliche Neugliederung weiter zu prüfen und 
etwaige neue Erkenntnisse in dieser Hinsicht 
vorzulegen; 

10. wiederholt, daß der Status quo unannehmbar 
ist, und fordert die Parteien auf, ihre Verpflich
tung auf eine umfassende politische Regelung 
konkret unter Beweis zu stellen; 

1 1. betont seine Unterstützung für den Gute-Dien
ste-Auftrag des Generalsekretärs und die 
Wichtigkeit der abgestimmten Bemühungen, 
mit dem Generalsekretär auf eine umfassende 
Gesamtregelung hinzuarbeiten; 

12. fordert die Führer der beiden Volksgruppen 
nachdrücklich auf, auf den Aufruf des General
sekretärs zur Zusammenarbeit mit ihm und mit 
den vielen Ländern, die seinen Gute-Dienste-
Auftrag unterstützen, positiv und umgehend zu 
reagieren, damit die derzeitige Pattsituation 
überwunden und eine gemeinsame Grundlage 
geschaffen wird, auf der direkte Verhandlun
gen wiederaufgenommen werden können; 

13. erkennt an, daß der Beschluß der Europäischen 
Union betreffend die Eröffnung von Beitritts
verhandlungen mit Zypern eine wichtige neue 
Entwicklung darstellt, die eine Gesamtrege
lung erleichtern sollte; 

14. ersucht den Generalsekretär, bis zum 10. De
zember 1996 einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Quelle für die Überse tzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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